
 

 

          
 

 

BEOPS II 
Ein Projekt des Justizministeriums 

Mecklenburg-Vorpommern 

 

in Zusammenarbeit mit dem 

Projektträger: Caritas Mecklenburg e.V. 

 

 

Abschlussbericht 

Dezember 2011 

 
 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber:  

Caritas Mecklenburg e.V. 

Mecklenburgstraße 38 

19053 Schwerin 

Tel. (0 385) 59 179-0; Fax (0 385) 59 179 40 

www.caritas-mecklenburg.de 

 

 

Druck: 

Copykom 

Breite Straße 19 

23966 Wismar 

Tel. (0 38 41) 211 836; Fax (0 38 41) 211 871 

copykomwismar@aol.com 

http://www.caritas-mecklenburg.de/


2 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

A Hintergrund ................................................................................................. 4 

B Vorläuferprojekte in M-V ............................................................................. 5 

C Projekt BEOPS I ............................................................................................ 6 

D Projekt BEOPS II ........................................................................................... 7 

1. Allgemeines .............................................................................................. 7 

2. Finanzierung ............................................................................................. 7 

3. Projektziele/Projektauftrag/Meilensteine ................................................. 7 

4. Laufzeit des Projekts ................................................................................. 9 

5. Projektauftakt ........................................................................................... 9 

6. Projektbeirat ............................................................................................. 9 

7. Homepage ................................................................................................ 9 

E Örtliche Fachkreise .................................................................................... 10 

1. Bundesweiter Vergleich .......................................................................... 10 

2. Bestandsaufnahme im Land M-V („Status quo“) ..................................... 11 

F Zusammenfassung der Gesprächsergebnisse zu BEOPS I ........................... 14 

F.1 Zeitrahmen: 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010 ....................................... 14 

1. Beratung zu vorrangigen Hilfen ............................................................ 14 

2. Aufbau von regionalen Fachkreisen ..................................................... 17 

F.2 Zeitrahmen: 1. November 2010 bis 30. April 2011 .................................. 18 

1. Beratung zu vorrangigen Hilfen ............................................................ 18 

2. Aufbau von regionalen Fachkreisen ..................................................... 18 

F.3 Zeitrahmen: 1. Mai 2011 bis 31. Dezember 2011 .................................... 19 

G Weitere Aktionen und Präsentationen ....................................................... 24 

1. Handlungsempfehlungen zur Einrichtung örtlicher Fachkreise in M-V .... 24 

2. Einrichten eines  Verteilers für die Betreuungsbehörden in M-V ............ 25 



3 

 

3. Betreuungsbehördentag M-V.................................................................. 25 

4. Betreuungstag M-V 2011 in Greifswald ................................................... 25 

5. Fachtag am 1. Juli 2011 ........................................................................... 26 

6. Konferenz der Heimaufsichtsbehörden und Fachausschuss Altenhilfe der   

Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege .......................... 26 

7. Workshop am 08. November 2011 ......................................................... 26 

H Zusammenfassung ..................................................................................... 27 

I Ausblick ...................................................................................................... 28 

Literaturverzeichnis .......................................................................................... 29 

Abkürzungen .................................................................................................... 30 

Anlagen ............................................................................................................ 31 

 



4 

 

A Hintergrund 
 

Das Projekt BEOPS II (Betreuungsoptimierung durch soziale Leistungen) knüpft an das Pro-

jekt BEOPS I an. BEOPS I basiert auf einer Analyse der dort näher beschriebenen strukturel-

len Schwächen des Betreuungswesens. Der seit dem Betreuungsgesetz bundesweit erfolgte 

Anstieg der Betreuungszahlen und der damit verbundenen Justizkosten erfordert weiterhin 

Optimierungs- und Kostendämpfungsbemühungen. Kostenfaktoren in Betreuungssachen sind 

grundsätzlich: 

 - Kosten pro Betreuung (pauschaliert) 

 - Anteil mittelloser Betreuungen (bundesweit ca. 84-85 %) 

 - Anteil ehrenamtlicher Betreuungen (bei Neubestellungen ca. zwei Drittel) 

 - demografischer Wandel 

 - soziale Komponente der Betreuung (Auffangfunktion bei komplexen sozialen 

   Notlagen). 

 

Zur 80. Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister im Sommer 2009 hatte ein 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe einen Abschlussbericht (Mai 2009) zu den Ursachen der Kosten-

steigerung im Betreuungsrecht vorgelegt. Seit der Einführung des Zweiten Betreuungsrechts-

änderungsgesetzes im Juli 2005, mit dem die Vergütung der Berufsbetreuer pauschaliert wur-

de, sind die Ausgaben der Landesjustizhaushalte im Betreuungsrecht bundesweit stark gestie-

gen. Der Ausgabenanstieg kann nur zum Teil auf den weiterhin zu beobachtenden Anstieg der 

Betreuungsverfahren zurückgeführt werden.  

Die Zahl der Betreuungen ist im Zeitraum von Ende 2004 bis Ende 2007 bundesweit um ins-

gesamt 7,3 % (jahresdurchschnittlich 2,3 %) gestiegen. Am Jahresende 2007 gab es 1,2 Mio. 

anhängige Betreuungsverfahren. Dabei waren die jährlichen Steigerungsraten rückläufig; der 

Anstieg am Jahresende 2007 im Vergleich zu 2006 betrug nur noch 1,3 %. Die Betreuungs-

ausgaben sind im gleichen Zeitraum um insgesamt 36 % gestiegen (jahresdurchschnittlich: 

11,9 %). Am Jahresende 2007 betrugen die Betreuungsausgaben der Landesjustizhaushalte 

bundesweit 602 Mio. Euro. Im Land M-V sind die Gesamtausgaben für die Betreuung im Jahr 

2009 gegenüber 2008 um 8,8 % auf insgesamt 21,8 Mio. €
1
 gestiegen. Hierin enthalten ist 

auch der in gleicher Höhe ausgefallene Anstieg der reinen Vergütung für Berufsbetreuer. Die 

Zahl der Betreuungen am Jahresende im Bestand der Amtsgerichte in M-V ist von 2008 auf 

2009 ebenfalls um 2,27 % auf rund 33.000 gestiegen. Ende 2010 erreichten die Gesamtausga-

ben in M-V bei einem Bestand von rund 34.000 Betreuungen einen Betrag von 23,7 Mio. €. 

Die Ausgaben der Justizhaushalte im Betreuungsrecht werden von der Anzahl der Betreuun-

gen je 1.000 Einwohner (Betreuungsverfahrensdichte) und dem Anteil der beruflichen (mittel-

losen) Betreuungen an allen Betreuungen bestimmt. Eine vergleichsweise hohe Quote berufli-

cher und eine entsprechend niedrige Quote ehrenamtlicher Betreuungen führt zu hohen 

Durchschnittskosten pro Betreuungsverfahren und hohen Gesamtausgaben. Die Ausgaben für 

die Vergütung der Berufsbetreuer bei Mittellosigkeit haben einen Anteil von ca. 85 % an allen 

Ausgaben im Betreuungsrecht. Insbesondere schlägt sich daher ein Anstieg bei den berufli-

chen Betreuungen unmittelbar in einem deutlichen Anstieg der Betreuungsausgaben insge-

samt nieder. Vorsorgevollmachten können den Anstieg der Ausgaben für Berufsbetreuer nur 

                                                           
1
 Haushaltstitel Auslagen für Berufsvormünder, -pfleger, -betreuer/ehrenamtliche Betreuer 
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bedingt verhindern. Hauptsächlich sind es Familienmitglieder, die ihre betreuungsbedürftigen 

Angehörigen im Rahmen einer Vorsorgevollmacht statt eines ehrenamtlichen Betreuers ver-

treten.  

Es fällt auf, dass die beruflichen Betreuungen im Zeitraum von 2004 bis 2007 überproportio-

nal zu den Betreuungen insgesamt um 12,5 % (jahresdurchschnittlich 4,2 %) zugenommen 

haben. Der beobachtete Anstieg der Betreuungsverfahren ist also im Wesentlichen durch die 

stärkere Zunahme der beruflichen Betreuungen bedingt. Da die beruflichen Betreuungen der 

Hauptkostenfaktor im Betreuungsrecht sind, ist der Anstieg dieser Betreuungen eine wesentli-

che Ursache für den Ausgabenanstieg. Die im Verhältnis zur Steigerungsrate der beruflichen 

Betreuungen überproportionale Ausgabensteigerung ist allerdings nicht allein vom Anstieg 

dieser Betreuungen verursacht. Vielmehr hat die im Juli 2005 eingeführte Pauschalierung der 

Betreuervergütung zu einer Erhöhung der Vergütungsausgaben geführt. Allerdings bewirkt 

die Pauschalierung seither eine gewisse „Stabilisierung“ der Kosten für die Berufsbetreuun-

gen. Die künftige Entwicklung der Ausgaben im Betreuungsrecht hängt hauptsächlich vom 

Anstieg der beruflichen Betreuungen und ihrem Anteil an allen Betreuungen ab. 

Der demografische Wandel (Überalterung; Abwanderung jüngerer Bevölkerungsteile etc.) 

verstärkt die Probleme im Betreuungswesen. In diesem Kontext hat die Justiz nur begrenzte 

Steuerungsmöglichkeiten. Mecklenburg-Vorpommern weist im Verhältnis zu anderen Bun-

desländern eine hohe Betreuungsverfahrensdichte auf. Innerhalb des Landes Mecklenburg-

Vorpommern finden sich erhebliche regionale Schwankungen. 

Ferner ist in diesem Zusammenhang auf den 2009 veröffentlichten Abschlussbericht zur Eva-

luation des 2. Betreuungsrechtsänderungsgesetzes hinzuweisen. Mit dem o. g. Bericht zur 

Justizministerkonferenz 2009, dem Abschlussbericht zur Evaluation des 2. Betreuungs-

rechtsänderungsgesetzes sowie mit der Strukturdebatte hat sich seit Ende 2009 eine interdis-

ziplinäre Bund-Länder-Arbeitsgruppe befasst, deren Abschlussbericht (Oktober 2011) zur 

Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Justizminister Anfang November 2011 vorgelegt 

wurde. Zur Umsetzung der von der Arbeitsgruppe unterbreiteten Vorschläge sind Änderungen 

des geltenden Rechts erforderlich. Die Justizministerkonferenz hat das Bundesministerium 

der Justiz gebeten, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, der die Vorschläge der Arbeitsgruppe 

umsetzt. Dies gilt insbesondere für eine gesetzliche Regelung zur obligatorischen frühzeitigen 

Anhörung der Betreuungsbehörde und für den qualifizierten Bericht der Betreuungsbehörde. 

Nicht zuletzt die Expertise zum Projekt BEOPS hatte die Bedeutung des Erforderlichkeits-

grundsatzes und die damit verbundenen zentralen Aufgaben der kommunalen Betreuungsbe-

hörden aufgezeigt. 

B Vorläuferprojekte in M-V 
 

- Im Zuge eines Projekts aus dem Jahre 2004 zur „Prüfung der Erforderlichkeit rechtlicher 

Betreuungen durch einen justiznahen Dienst“ konnte aufgezeigt werden, dass eine intensivere 

Beratung (alternative Hilfen) von Betroffenen, Angehörigen und/oder Dritten beim Amtsge-

richt Schwerin zur Vermeidung von Betreuungen führt. 

- Ein weiteres Projekt „Kostenreduzierung im Betreuungswesen“ im Jahr 2005 hat durch er-

höhten Personaleinsatz beim Amtsgericht Schwerin aufgezeigt, dass im Betreuungswesen an 

verschiedenen Stellen Einsparpotentiale vorhanden sind. 
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C Projekt BEOPS I 
 

1. Im Gegensatz zu den Vorläuferprojekten hat das Projekt BEOPS I die Optimierungspoten-

tiale aus Sicht einer regionalen Betreuungsbehörde aufgezeigt. 

Das Projekt BEOPS I war ein Gemeinschaftsprojekt des Justizministeriums Mecklenburg-

Vorpommern, des Amtsgerichts Schwerin sowie der Landeshauptstadt Schwerin zur Optimie-

rung der Betreuung. Untersucht wurde die Hypothese, wonach ein erhöhter personeller Ein-

satz bei den Betreuungsbehörden zu mehr Qualität sowie zum zweckmäßigeren und wirt-

schaftlicheren Einsatz der Gesamtausgaben der öffentlichen Hand im Zusammenhang mit der 

rechtlichen Betreuung Erwachsener führen kann. Dazu hatte das Land der Betreuungsbehörde 

in Schwerin Personal- und Sachmittel zur Verfügung gestellt, um die im Projektverlauf zu 

erwartenden Effekte in der Praxis zu erproben. Zudem erwartete das Justizministerium von 

dem auf zwei Jahre angelegten Projekt (01.01.2008 bis 31.12.2009) Erkenntnisse über Ursa-

chen und Wechselwirkungen im Ablauf und der Struktur der Betreuungsverfahren. Das Land 

hatte eine wissenschaftliche Begleitforschung in Auftrag gegeben. Es zeichnete sich ab, dass 

durch eine intensivere individuelle Intervention die Zahl der Betreuungsfälle reduziert werden 

konnte. Das Endgutachten mit einer näheren Kostenbetrachtung wurde am 26. Mai 2010 im 

Justizministerium in Schwerin vorgestellt. 

 

2. Das Projekt BEOPS I hatte im Rahmen des Erforderlichkeitsgrundsatzes (§ 1896 

Abs. 2 BGB) dem Steuerungsinstrument „Rückgriff auf andere alternative Hil-

fen/Vorsorgevollmacht“ (Betreuungsvermeidung) besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Eine 

personell und sachlich angemessen ausgestatte und gut funktionierende Betreuungsbehörde, 

regionale Netzwerke und das konstruktive und vertrauensvolle Zusammenwirken in regiona-

len Fachkreisen tragen zur Optimierung des Betreuungswesens wesentlich bei. Wichtig ist 

eine funktionierende Schnittstelle zu anderen (der rechtlichen Betreuung vorgehenden) sozia-

len Hilfen. Eine zentrale Rolle kommt neben dem Betreuungsgericht auch den Betreuungs-

vereinen im Rahmen der Querschnittsaufgaben des § 1908f BGB insbesondere bei der Bera-

tung (Vorsorgevollmacht) sowie Gewinnung und Begleitung ehrenamtlicher BetreuerInnen 

zu. Zunehmend wird allerdings von ehrenamtlichen BetreuerInnen die Komplexität und 

Kompliziertheit ihrer Aufgaben z. B. bei der Durchsetzung sozialrechtlicher Ansprüche be-

klagt. Dies wirkt sich im System bei der Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer negativ aus. 

Dem können die Beteiligten nur durch verstärkte Werbung für das Ehrenamt und eine qualifi-

zierte Beratungsleistung insbesondere durch die Betreuungsvereine - also mit Mehraufwand - 

entgegen wirken. 

Die Untersuchung BEOPS I offenbarte eine Reihe von Sachverhalten, bei denen kleinstruktu-

relle Veränderungen oder spezielle Fortbildungsmaßnahmen zumindest in einigen Fällen zu 

einer Betreuungsvermeidung führen könnten. So könnte eine Betreuung hinausgeschoben 

oder sogar verhindert werden: 
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 bei ausgeprägterer Gehstruktur der Sozialleistungsträger, wenn also Bedürftige auch 

zuhause aufgesucht würden   

 bei effektiverer Schuldnerberatung, wenn der Umgang mit Geld „erlernt“ würde und 

es mehr Berater gäbe 

 bei verbesserter Kommunikationskompetenz von Behörden, Wohnungsgesellschaften  

und Freien Trägern  im Umgang mit komplizierten Klientinnen und Klienten 

 bei einer Vereinfachung der Antragsbürokratie und geringerer Abschiebeneigung bei 

komplizierten Fällen seitens der Ämter (v. a. AA und ARGE)  

 bei besonderen Vergütungen (Fachleistungsstunden, über Budgets) der Freien Träger 

für die Arbeit mit komplizierten Klientinnen und Klienten 

 bei mehr verfügbaren und geeigneten Heimplätzen auch für Notfallsituationen ähnlich 

dem Kinder- und Jugend Notdienst  

 bei längerer Dauer (kein Auslaufen) von sozialen Unterstützungen 

 

D Projekt BEOPS II 
 

1. Allgemeines 
 

Insbesondere die positiven Fallzahlen 2008 zur Interventionsarbeit (Betreuungsvermeidung) 

rechtfertigen es, ein Folgeprojekt zur Umsetzung der Erkenntnisse aus BEOPS I in die Fläche 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu initiieren. 

 

2. Finanzierung  
 

Auftraggeber war das Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern. Die Projektdurchfüh-

rung übernahm die Caritas Mecklenburg e. V. als Projektträger. Es wurden Personal- und 

Sachmittel zur Verfügung gestellt. Für die Projektkoordinierung wurde 0,5 VZÄ (Vollzeit-

äquivalente) eingesetzt.  

 

3. Projektziele/Projektauftrag/Meilensteine 
 

Zentrales Anliegen des Projekts BEOPS II ist es, die damit verbundenen quantitativen und 

qualitativen Erkenntnisse aus dem Projekt BEOPS I umfänglich in die im Land M-V mit den 

Betreuungsverfahren befassten Stellen, insbesondere den Betreuungsbehörden und den Ge-

richten, zu transportieren. Bestimmte „Erfolgsrezepte“ und „bewährte Verfahrensabläufe“ aus 

dem Schweriner Modell könnten auf diese Weise in der Fläche aktiv werden.  

 

Da das Folgeprojekt kein zusätzliches Interventionspersonal innerhalb der Betreuungsbe-

hörden schafft, verfolgt es den Ansatz der Optimierung vorhandener (Binnen-)Strukturen. Es 

soll aber auch bei der Einrichtung und Verfestigung externer Strukturen (insbesondere örtli-

che Fachkreise) behilflich sein.  
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Die nachfolgenden Meilensteine dokumentieren den Verlauf des Projekts:  

 

BEOPS II - Meilensteine 

 

1. Meilenstein:  Auftaktveranstaltung und Workshop                                   7. Juni 2010 

Dieser Meilenstein soll den Projektbeginn dokumentieren, die Beteiligten informieren und zum Einstieg in das 

Projekt beitragen. 

Die Auftaktveranstaltung führt in die Ergebnisse BEOPS I ein. Die Projektgruppe konstituiert sich. Die Pro-

jektkoordinatorin klärt in einem 1. Schritt unter Beteiligung der Projektgruppe wichtige Grundfragen des Pro-

jektes geklärt, strukturiert die weitere Vorgehensweise und stellt das Ergebnis vor. Ein Workshop dient dazu, 

offene Fragen zu klären und weiterführende Anregungen aufzunehmen und ggf. einzuarbeiten: 

Es sollten insbesondere folgende Ziele erreicht werden: 

- der Projektauftrag und der Projektverlauf ist für die näheren Projektbeteiligten nachvollziehbar und klar 

und wird ggf. auch visualisiert 

- der Klärungsbedarf vorrangig für die Phase 1 ist geklärt  

- etwaige Arbeitsaufgaben und ihre Strukturen sind formuliert  

- der Phasenplan/Masterplan  ist – soweit erforderlich – aktualisiert und weiter belegt 

- die operative Projektarbeit wird planmäßig vollzogen. 

 

2. Meilenstein                                                                     November 2010 

Der 2. Meilenstein dokumentiert sich im 1. Zwischenbericht, der zum Projektstart, den ersten Umsetzungen 

sowie zu Besonderheiten berichten soll. Dieser wird von der Projektgruppe und von den Beteiligten durchgese-

hen und ggf. kommentiert. 

Der Projektkoordinatorin wird in ihrem bis zum 1. November 2010 erstellten 1. Zwischenbericht insbesondere 

die Schwerpunkte und die Struktur des Vorgehens, das Ergebnis bisheriger Gespräche mit den Betreuungsbe-

hörden, den Betreuungsvereinen und ggf. weiteren Beteiligten sowie das daraus abzuleitende aktuelle Projekt-

design und dessen möglichst lfd. Evaluation darstellen. Ferner ist über die Erfahrungen aus der Projektumset-

zung zu berichten. 

 

3. Meilenstein                                                                                                                              Mai 2011 

Der 3. Meilenstein wird mit dem 2. Zwischenbericht erreicht, der zum Projektverlauf und zu den bis dahin er-

zielten Ergebnissen Stellung nehmen wird und von der Projektgruppe durchgesehen und kommentiert werden 

soll. 

Die Projektkoordinatorin wird in ihrem bis zum 1. Mai 2011 erstellten 2. Zwischenbericht insbesondere den 

bisherigen Projektverlauf dokumentieren, strukturelle Überlegungen zur Zielverwirklichung darstellen und 

bereits erreichte Ergebnisse, Maßnahmen skizzieren. 

4. Meilenstein                                                                                                                            Dezember 2011 

Das Erreichen des 4. Meilensteines beendet das Projekt mit dem Abschlussbericht. 

Der Projektträger wird in seinem Abschlussbericht (Stand 1. Dezember 2011) den Projektverlauf und die erziel-

ten Ergebnisse zusammenstellen und unter Beachtung der Projektziele auswerten. Der Abschlussbericht endet 

mit einem Resümee (Zusammenfassung) nebst Ausblick. Der Abschlussbericht schließt eine Präsentation der 

Ergebnisse für eine erweiterte Öffentlichkeit ein. Dieser Termin kann sich bis in das Jahr 2012 erstrecken.  
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4. Laufzeit des Projekts 
 

Kernlaufzeit des Projekts war der Zeitraum vom 1. Mai 2010 bis zum 31. Dezember 2011.  

 

5. Projektauftakt 

 

Am 26. Mai 2010 fand die Auftaktveranstaltung im Justizministerium in Schwerin statt. Hier 

wurden die Ergebnisse des ersten Projekts durch Herrn Prof. Robert Northoff vorgestellt. Im 

Anschluss stellte Frau Martina Stein, Projektkoordinatorin BEOPS II, das Folgeprojekt vor.  

Der Teilnehmerkreis setzte sich aus den Betreuungsbehörden, Betreuungsgerichten, Be-

treuungsvereinen, Gruppe der BerufsbetreuerInnen und Vertretern der Verbände zusammen. 

Es fand eine rege Diskussion statt. 

 

6. Projektbeirat 

 

Am 7. Juni 2010 konstituierte sich der Projektbeirat, der sich aus folgenden Vertre-

tern/Vertreterinnen einzelner Berufsgruppen zusammensetzt: 

- Justizministerium, 

- Ministerium für Soziales und Gesundheit (jetzt: Ministerium für Arbeit, Gleichstellung 

und Soziales M-V), 

- Betreuungsgericht, 

- Betreuungsbehörde, 

- Betreuungsvereine, 

- Träger des Projekts und 

- Projektkoordinatorin.  

Die Projektkoordinatorin berichtete in Form einer Zusammenfassung (power point) über die 

Ergebnisse aus dem ersten Projekt BEOPS I. Es erfolgte ein intensiver fachlicher Austausch 

zwischen den Mitgliedern. Zudem ist das weitere Vorgehen für die 1. Phase festgelegt wor-

den. Weitere Sitzungen der Projektgruppe fanden am 18. November 2010, 2. März 2011, 

22. Juni 2011, 21. September 2011 und 18. November 2011 statt.  

 

7. Homepage 

 

Im Verlauf des Projekts richtete die Caritas Mecklenburg e.V. unter ihrer Homepage eine Sei-

te für das Projekt ein: www.caritas-mecklenburg.de/projekte/BEOPS.  

 

http://www.caritas-mecklenburg.de/projekte/BEOPS
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E Örtliche Fachkreise  
 

1. Bundesweiter Vergleich 

 

Zu Beginn des Projekts sind im Mai 2010 die bundesweiten Strukturen zur Netzwerkarbeit 

gesichtet und für das Projekt ausgewertet worden.  

Es gibt keine bundeseinheitliche Regelung zur Einrichtung von Netzwerken im Betreuungs-

wesen. In folgenden Bundesländern ist die Einrichtung einer überörtlichen und örtlichen Ar-

beitsgemeinschaft laut Landesgesetz geregelt: 

- Baden-Württemberg 

- Bayern 

- Bremen 

- Nordrhein-Westfalen (nur örtliche AG) 

- Rheinland-Pfalz 

- Sachsen 

- Sachsen-Anhalt (nur überörtliche AG) 

- Thüringen. 

 

In den folgenden Ländern gibt es keine gesetzlichen Regelungen: 

- Berlin 

- Brandenburg 

- Hamburg 

- Hessen 

- Mecklenburg-Vorpommern 

- Niedersachsen 

- Saarland 

- Schleswig-Holstein.
2
 

a) Mit dem Projekt „Regionale Fachkreise im Betreuungsrecht“ (ReFaB) in Hessen steht be-

zogen auf eine wesentliche Teilaufgabe des Projekts BEOPS II ein Referenzprojekt zur Ver-

fügung. Externer Projektträger war dort die Caritas Nordhessen. Eine professionelle Vernet-

zung und die Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure stellt ein Qualitätsmerkmal in der 

rechtlichen Betreuung dar.  

b) In Thüringen hat die Landesarbeitsgemeinschaft für Betreuungsangebote im Juni 2006 

„Empfehlungen zu Aufbau und Pflege von Netzwerken im Betreuungswesen auf örtlicher 

Ebene“ erstellt. Im Thüringer Gesetz zur Ausführung des Betreuungsgesetzes (ThürAGBtG) 

vom 19. Juli 1994 (zuletzt geändert am 9. September 2010) ist im § 2 Abs. 1 die Einrichtung 

von Arbeitsgemeinschaften auf örtlicher Ebene gesetzlich vorgesehen. 

c) Im Freistaat Sachsen gibt es ebenfalls eine landesrechtliche Regelung. In § 2 Abs. 1 Nr. 6 

des Ausführungsgesetzes zum Betreuungsgesetz vom 10.11.1992 (Sächs. GVBL. Nr. 35, 

S. 539) heißt es, dass die örtliche Betreuungsbehörde für die „Einrichtung einer örtlichen Ar-

                                                           
2 aus: bdbaspekte_64/2007:  Die Welt ist klein: Netzwerke knüpfen und nutzen 
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beitsgemeinschaft, in der die mit Betreuungsangelegenheiten befassten Institutionen und Or-

ganisationen zur Koordinierung ihrer Arbeit mitwirken…“ zuständig ist.  

 

2. Bestandsaufnahme im Land M-V („Status quo“) 

 

In der ersten Sitzung des Projektbeirats wurde der in der Anlage befindliche Erhebungsbogen 

erstellt, um den Status quo in Bezug auf örtliche Arbeitsgemeinschaften im Betreuungswesen 

in Mecklenburg-Vorpommern zu ermitteln. Es wurden 68 Erhebungsbögen an die verschiede-

nen Berufsgruppen im Betreuungswesen verschickt.  

Im folgenden Diagramm ist die Rücklaufquote des Erhebungsbogens zu sehen:   

 

 

Weiterhin wurde befragt, wer zu den jeweiligen Treffen einlädt:  
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In 66 % aller genannten Treffen lädt die Betreuungsbehörde ein. Die Betreuungsvereine laden 

in 28 % und die Betreuungsgerichte in 6 % der Zusammenkünfte ein.  

Es wurden unterschiedliche Arten der Treffen der beteiligten Berufsgruppen genannt: 

-  Arbeitskreis Betreuung, 

-  Betreuerstammtische, 

-  Planungsgespräche mit der Behörde, 

-  Betreuungstag in M-V, 

-  Fortbildungen, z. B. Angebote der Kliniken und Psychiatrien vor Ort, 

-  Fachdiensttreffen vom Träger, 

-  Fortbildungen für ehrenamtliche BetreuerInnen. 

Festzustellen ist, dass es sich z. T. um regionale und auf einen spezifischen Fachaustausch 

gerichtete Arbeitskreise handelt. Nach der Art der Fragestellung sind auch sonstige 

Zusammenkünfte bzw. landesweite Fachveranstaltungen (Betreuungstag M-V
3
) unter Beteili-

gung der Berufsgruppen aufgezählt worden. 

 

Diese Treffen finden unterschiedlich häufig statt:  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Veranstalter ist der Landesarbeitskreis Betreuung (siehe dazu: http://www.betreuungsverein-

miteinander.de/arbeitskreis.html) 
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Eine weitere Frage bezog sich auf die teilnehmenden Berufsgruppen. Hier sieht die prozen-

tuale Verteilung wie folgt aus (Mehrfachnennungen waren möglich): 

 

 

Folgende Themenschwerpunkte sind genannt worden: 
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F Zusammenfassung der Gesprächsergebnisse zu BEOPS I  
 

F.1 Zeitrahmen: 1. Mai 2010 bis 31. Oktober 2010 
 

Um die Ergebnisse aus dem Projekt BEOPS I in die Fläche von Mecklenburg-Vorpommern 

zu tragen, wurden Gesprächstermine vor Ort mit den einzelnen Berufsgruppen, insbesondere 

den Betreuungsbehörden, vereinbart. Die Projektkoordinatorin hatte den Bericht BEOPS I in 

einer Präsentation zusammengefasst und diese den Berufsgruppen vorgestellt. Insgesamt sind 

in diesem Zeitraum Gespräche mit MitarbeiterInnen von 19 Betreuungsbehörden, von 7 Be-

treuungsgerichten und von 21 Betreuungsvereinen geführt worden (Anlage: Termine BEOPS 

II). Der Ansatz für das Projekt BEOPS I ist allgemein für gut befunden worden. Zumeist hat 

man sich mit dem Bericht auseinandergesetzt, insbesondere die Zusammenfassungen der ver-

fahrensbezogenen und hilfebezogenen Verbesserungen stießen auf großes Interesse. Die Ak-

teure im Betreuungswesen sind durch den Bericht nochmals zur Reflektion ihrer Arbeit inten-

siv angeregt worden. Zugleich ist der Kommunikationsprozess zwischen den einzelnen Be-

rufsgruppen gefördert worden. 

Es gab zwei Schwerpunkte in den Gesprächsrunden: 

1. Beratung zu vorrangigen Hilfen und  

2. Aufbau von regionalen Fachkreisen. 

 

 

1.  Beratung zu vorrangigen Hilfen  
 

In den meisten Gesprächen wurde berichtet, dass vieles schon gemacht wird, z. B. die Bera-

tungsgespräche vor Ort mit den Bürgern und Bürgerinnen, in denen auf andere Hilfen verwie-

sen wird. Einige Kommunen haben auch bestimmte Anlaufpunkte für die allgemeine soziale 

Beratung, z. B. bei Vereinen oder in den Ämtern selbst. Die Vernetzung zum sozialpsychiatri-

schen Dienst ist in den meisten Kommunen gegeben. Zum Teil beklagen die Betreuungsbe-

hörden, sie erhielten aufgrund des Datenschutzes keine Rückmeldung, ob eine angeregte vor-

rangige Hilfe gegriffen habe oder nicht. Beratungen der BürgerInnen haben stattgefunden. 

Der weitere Verlauf (bis zur abschließenden Vermittlung anderer Hilfen) kann in diesem Be-

reich nicht immer konsequent nachvollzogen werden. 

In einigen Amtsgerichtsbezirken hat der sozialpsychiatrische Dienst auf vorrangige Hilfen 

bereits hingewiesen, so dass die Betreuungsbehörden nur Anregungen zur Betreuung erhalten, 

die auch in rechtlichen Betreuungen münden.  

Von Seiten der MitarbeiterInnen der Betreuungsbehörden ist darauf hingewiesen worden, dass 

aufgrund mangelnder zeitlicher Ressourcen eine umfassendere Beratung oder gar Begleitung 

häufig nicht möglich sei. Ursächlich seien hierfür vor allem die steigende Zahl der Be-

treuungsverfahren (einschließlich der Betreuungsanregungen und dem damit verbundenen 

Beratungsaufwand) in den Amtsgerichtsbezirken und die personelle Besetzung der Be-

treuungsbehörden. Die Betreuungsrichter/Betreuungsrichterinnen haben darauf hingewiesen, 

dass sie zum Teil sehr lange auf die medizinischen Gutachten warten müssen. Aufgrund der 

schwierigen Versorgungslage mit Fachärzten (§ 280 Abs. 1 FamFG) in der Fläche müsse man 

häufiger bereits auf entsprechend geschulte Ärzte in psychiatrischen Kliniken zurückgreifen. 

Zudem ist das teilweise nicht vorhandene Verständnis für die Wertigkeit der Behörde in den 
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einzelnen Ämtern angesprochen worden, obwohl aufgrund der steigenden Zahl von Be-

treuungsanregungen der Betreuungsbehörde eine große Bedeutung zukommen müsse. 

Die Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern seien bereits jetzt sehr großflächig und die 

Verkehrsverbindungen teilweise nicht ausgebaut bzw. nicht so gut wie in den Städten, so dass 

Beratungen zwar stattfänden, aber die Bürger und Bürgerinnen, insbesondere ältere Men-

schen, nicht selbständig Anträge stellen könnten, da die Ämter insbesondere in ländlichen 

Regionen nur schwer erreichbar seien. 

In der Betreuungsbehörde des Landkreises Mecklenburg-Strelitz im Referat Gesundheit (an-

fangs im Fachdienst Soziales) ist das Projekt vorrangiger Hilfen seit 2002 zur Prüfung der 

Einsatzmöglichkeiten/-grenzen jährlich für maximal 10-15 Bürger zur Anwendung gekom-

men. Grundlage bilden derzeit die rechtlichen Vorschriften gemäß §§ 1, 2 i.V.m. § 17 ÖGDG 

M-V (Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst Mecklenburg–Vorpommern). Ziel ist 

es, durch Implementierung eines psychosozialen Hilfesystems die weitere Verschlechterung 

der Gesundheitssituation der betroffenen Personen abzuwenden und zu deren Integration so-

wie Rehabilitation beizutragen. Der Landkreis Mecklenburg-Strelitz hat zur Umsetzung des 

Projekts eine Vereinbarung mit dem Arbeitslosenverband Mecklenburg-Strelitz e. V. abge-

schlossen, dessen sozialer Dienst u. a. aus arbeitsmarktgeförderten Maßnahmen finanziert 

wird. Auf dem Betreuungstag M-V in Greifswald im März 2011 hat Frau Braatz das Projekt 

vorgestellt.  

Zu den einzelnen Interventionsdaten wurde von den einzelnen Berufsgruppen folgendes be-

richtet: 

 Vorsorgevollmachten: 

- Beratungen und Vorträge werden von Betreuungsbehörden, Betreuungsvereinen und 

teilweise von sehr engagierten BetreuungsrichterInnen durchgeführt (ca. 15 -25 Vor-

träge pro Jahr in den Amtsgerichtsbezirken); seit der letzten Gesetzesänderung gibt es 

vermehrte Anfragen.  

- Beratungsgespräche nehmen deutlich zu. Es gibt unterschiedliche Formulare zu Vor-

sorgevollmachten. Häufig wird auf das bundesweit unter den Justizverwaltungen und 

dem BMJ abgestimmte Formular in der Broschüre „Das Betreuungsrecht“ des Justiz-

ministeriums M-V zurückgegriffen. Entsprechend groß ist die Nachfrage nach dieser 

Broschüre.  

- Bei jeder Anregung zur Betreuung wird auch die Vorsorgevollmacht vorgestellt, falls 

diese den Bürger und Bürgerinnen noch nicht bekannt ist. Wenn eine Betreuung aus 

Sicht der Behörde noch nicht nötig ist, wird auch auf die Vorsorgevollmacht hinge-

wiesen. 

Patientenverfügungen: 

- Bei der Beratung zu Patientenverfügungen wird auf die Ärzte verwiesen, da hier spe-

zielles medizinisches Wissen notwendig sei; aber es wird gleichzeitig mit der Vorsor-

gevollmacht der Zweck dieser Verfügung erklärt. 

Soziale Betreuung in Pflegeeinrichtungen nach §§ 11 SGB XI, 45a ff SGB XI 

- In den Gesprächen haben die einzelnen Berufsgruppen bestätigt, dass dies die häufig-

ste Hilfe sei.  
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- In einigen Amtsgerichtsbezirken sei jede Heimaufnahme regelmäßig mit einer Anre-

gung zur rechtlichen Betreuung verbunden, wenn keine Vorsorgevollmacht vorliegt.  

- Wenn das Personal in den Einrichtungen z. B. die Geldeinteilung und noch weitere 

Antragsstellungen übernehmen soll, bestehe die Befürchtung, dass sich dies teilweise 

in den Heimkosten widerspiegeln wird, so dass es sich hier nur um eine Kostenver-

schiebung handele. 

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach §§ 53-60 SGB XII 

- In den Berichten der Gesprächsteilnehmenden wird darauf hingewiesen, dass viele be-

hinderte Menschen über die Leistungen der Eingliederungshilfe hinaus soziale Unter-

stützung (Assistenz) benötigen. 

Ehrenamtliche Betreuungen 

- Ehrenamtliche BetreuerInnen sind in den meisten Bezirken sehr schwer zu gewinnen. 

Glücklicherweise übernehmen viele Angehörige die Betreuungen ihrer Verwandten. 

- Betreuungsfälle werden häufig immer komplexer, so dass sie nicht sofort für das     

Ehrenamt geeignet sind.  

- Die Aufwandsentschädigung ist für manche Ehrenamtliche zu gering.  

- Schulungskurse finden in einigen Bezirken regelmäßig (1-2 x pro Jahr) statt. Die Ko-

ordination liegt in den Händen der Betreuungsvereine. Hier kann geprüft werden, ob 

der Bedarf besteht, einheitliche Schulungsunterlagen zu erstellen. 

- Im Landkreis Demmin/Malchin gibt es eine Warteliste der ehrenamtlichen BetreuerIn-

nen.  

Soziale Dienstleistungen durch Krankenhäuser nach § 11 LKHG M-V 

- Kooperationen mit den Sozialdiensten der hiesigen Krankenhäuser sind in vielen  

Städten gut bis sehr gut ausgebaut. 

- Wenn Vorsorgevollmachten vorliegen, so sind die Ärzte teilweise verunsichert. Auf 

eine flächendeckende Akzeptanz der Vorsorgevollmachten ist weiter hinzuwirken.  

Die Tatsache, dass vielfach rechtliche Betreuungen unmittelbar nach der Volljährigkeit ange-

regt werden, lässt vermuten, dass Hilfemöglichkeiten für junge Volljährige z. B. nach SGB 

VIII nicht immer ausreichend geprüft oder genutzt werden. Für junge Erwachsene (ab 18 Jah-

ren) ist in vielen Gesprächen die Erforderlichkeit einer „Anlaufstelle“ erwähnt worden, deren 

MitarbeiterInnen Hilfestellung bei der weiteren Lebensplanung geben, z. B. bei Antragstel-

lungen. 

Einzelne Ergebnisse oder Verbesserungsvorschläge werden in den jeweiligen Behörden dis-

kutiert, z. B. Checkliste für die vorrangigen Hilfen. Einige BehördenmitarbeiterInnen regten 

an, diese mit den jeweiligen Einrichtungen vor Ort zu erweitern. Weiterhin wurden einzelne 

Hilfen, z. B. die nicht feststellbaren Hilfen, in der Behörde durchgesprochen, ob hier noch 

Potential zur Betreuungsvermeidung liegt. 

In fast allen Amtsgerichtsbezirken wird die Betreuungsbehörde von den BetreuungsrichterIn-

nen an den laufenden Verfahren beteiligt (Sachstandsermittlung in Form eines Sachberichts). 
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Bei den gerichtlich veranlassten Anhörungen der Betreuten werden die Betreuungsbehörden 

nach Einschätzung der Projektkoordinatorin im unterschiedlichen Umfang einbezogen. 

 

2. Aufbau von regionalen Fachkreisen 
 

Der Aufbau örtlicher Fachkreise wurde in vielen Amtsgerichtsbezirken befürwortet.  

Argumente für die Einrichtung von Fachkreisen sind: 

 

- Schnelle, direkte und aktuelle Informationen 

- gegenseitige und fortlaufende Unterrichtung über Standards 

- Konzentration der Interessen auf ein übergeordnetes gemeinsames Ziel 

- Berücksichtigung unterschiedlicher fachlicher Standpunkte („Perspektivenwechsel“) 

- umfassendere (fallübergreifende) und schnellere Problemlösungen. 

 

Argumente gegen die Einrichtung von Fachkreisen sind: 

 

- Keine zeitlichen Ressourcen 

- Keine gemeinsam formulierten Themen 

- Wechsel der RichterInnen oder anderer MitarbeiterInnen in den Behörden. 

 

In einigen kreisfreien Städten und Landkreisen wurden nun im Ergebnis der Bemühungen des 

Projektes BEOPS II regionale Fachkreise eingerichtet, z. B. Landkreis Uecker-Randow, 

Wismar/Landkreis Nordwestmecklenburg und Rostock. Die Landeshauptstadt Schwerin, 

Hansestadt Greifswald und der Landkreis Demmin mit Außenstelle in Malchin erfüllen nach 

den Vorstellungen des Projektbeirats die Mindestkriterien für einen regionalen Fachkreis (An-

lage: Karte M-V Fachkreise, Stand: Oktober 2010_Juni 2011). In Schwerin tagt er einmal pro 

Quartal und in Greifswald kommen die Berufsgruppen alle vier bis sechs Wochen zusammen. 

Der Landkreis Demmin lädt einmal im Halbjahr zum Fachkreis ein. Themen in den bestehen-

den regionalen Fachkreisen sind u. a. folgende: 

- Fallbesprechungen 

- Gesetzliche Grundlagen: Verständigung und Auslegung 

- Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnahmen. 

 

In allen Amtsgerichtsbezirken besteht ein gutes bis sehr gutes Verhältnis zwischen den ein-

zelnen Berufsgruppen. Die Kommunikation erfolgt teilweise telefonisch oder auch persönlich 

z. B. bei Fortbildungen.  

 

Stammtische für ehrenamtliche BetreuerInnen finden in vielen Amtsgerichtsbezirken alle vier 

Wochen statt. 
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F.2 Zeitrahmen: 1. November 2010 bis 30. April 2011 

1. Beratung zu vorrangigen Hilfen  
 

In dieser Phase sind vor allem den BetreuungsrichterInnen die Ergebnisse des Projekts 

BEOPS I vorgestellt worden (Anlage: Termine BEOPS II).  

Im gerichtlichen Verfahren unterstützen die Betreuungsbehörden das Betreuungsgericht im 

Wege der Betreuungsgerichtshilfe. Hier ist der Sozialbericht der Behörde von zentraler Be-

deutung. Vor allem auch zu Fragen vorrangiger Hilfen an der Schnittstelle zum SGB (Subsi-

diarität der rechtlichen Betreuung) sind die Gerichte auf den Sachverstand kommunaler Fach-

behörden angewiesen. Aus zeitlichen Gründen wird nach Einschätzung der Projektleitung 

gerichtsseitig das medizinische Sachverständigengutachten häufig gleichzeitig mit der Anfor-

derung des Sachberichts von der Behörde in Auftrag gegeben. 

In einigen Amtsgerichtsbezirken werden Beratungen zu Vorsorgevollmachten und Patienten-

verfügungen auch von BetreuungsrichterInnen durchgeführt.  

Das zentrale Anliegen des Projekts BEOPS II, die quantitativen und qualitativen Erkenntnisse 

aus dem Projekt BEOPS I umfänglich den im Land M-V mit den Betreuungsverfahren befass-

ten Stellen, insbesondere den Betreuungsbehörden und den Gerichten, vorzustellen und zu 

erörtern, war mit dieser Phase abgeschlossen. Bei weiteren Terminen mit MitarbeiterInnen der 

Institutionen war die Nachhaltigkeit der Fach- und Informationsgespräche deutlich spürbar, 

z. B. beim Aufbau regionaler Fachkreise und Anwenden der Hilfematrix.  

 

2. Aufbau von regionalen Fachkreisen 
 

Die Mitarbeit in einem regionalen Fachkreis wurde von allen Betreuungsgerichten befürwor-

tet. Im folgenden Abschnitt wird auf den Aufbau regionaler Fachkreise i.S.d. Handlungsem-

pfehlungen in den Amtsgerichtsbezirken eingegangen.  

Die erste Sitzung des regionalen Fachkreises der Hansestadt Wismar und des Landkreises 

Nordwestmecklenburg fand am 4. April 2011 in Wismar statt. Anwesend waren die Be-

treuungsrichterInnen und die Betreuungsbehörden aus Wismar und Grevesmühlen, eine Ver-

treterin der Berufsbetreuergruppe und des Betreuungsvereins der Caritas sowie die Projektko-

ordinatorin. Themen wurden gemeinsam gesammelt und nach Wichtigkeit ausgewertet. Zwei 

weitere Sitzungen waren im Jahr 2011 geplant. 

Der regionale Fachkreis in der Landeshauptstadt Schwerin wurde im Jahr 2011 dreimal 

organisiert. 

Im Amtsgerichtsbezirk Demmin findet der regionale Fachkreis („Arbeitskreis“) zweimal im 

Jahr statt.  

In der Hansestadt Rostock wurden Gespräche zwischen Betreuungsbehörde und Betreuungs-

verein geführt. Es wurde beschlossen, einen Fachkreis vor Ort aufzubauen. Der nächste Ter-

min war für den Herbst 2011 vorgesehen. 

Die Betreuungsbehörden in Parchim und Ludwigslust haben beschlossen, ein erstes Treffen 

im November 2011 vorzubereiten. 
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In Güstrow treffen sich die Berufsgruppen des Betreuungswesens ca. zweimal im Jahr zu 

einer Fortbildungsveranstaltung. 

In Neubrandenburg wurde durch die Betreuungsbehörde weiterhin versucht, einen Fachkreis 

mit allen Beteiligten aufzubauen. Treffen der Betreuungsbehörde und der Betreuungsvereine 

finden regelmäßig statt.  

In Neustrelitz fand Ende April 2011 ein Treffen zwischen BetreuungsrichterInnen und der 

Betreuungsbehörde statt, um die weitere Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten festzule-

gen. Am 8. Juni 2011 ist die erste Sitzung des regionalen Fachkreises erfolgt.  

In Waren finden Arbeitstreffen nach Bedarf zwischen der Betreuungsbehörde und Be-

treuungsvereinen statt. Die Bereitschaft zum Aufbau eines Fachkreises liegt bei allen Berufs-

gruppen vor.  

Mit dem Betreuungsgericht in Pasewalk wurde Anfang des Jahres der Aufbau eines regiona-

len Fachkreises besprochen. Die Betreuungsbehörde prüfte, ob der Fachkreis an den beste-

henden Arbeitskreis des sozialpsychiatrischen Dienstes aufgrund der überschneidenden Teil-

nehmergruppe anschließen könnte. Treffen mit allen VereinsbetreuerInnen und der Be-

treuungsbehörde fanden ein bis zweimal pro Jahr statt. Hierzu wurden je nach Thema andere 

Berufsgruppen eingeladen. 

In Anklam fanden erste Gespräche mit der Betreuungsbehörde statt, um dort einen Fachkreis 

für die Amtsgerichtsbezirke in Wolgast und Anklam und den Vereinen aufzubauen.  

Mit dem Betreuungsverein in Bergen auf Rügen wurde Kontakt aufgenommen, da dieser die 

Federführung der Organisation der Treffen zurzeit inne hat. Nach dem Erhebungsbogen tref-

fen sich die Beteiligten dort 6-10x im Jahr am späten Nachmittag. Zu diesen Treffen kommen 

die BetreuungsrichterInnen, VereinsbetreuerInnen, BerufsbetreuerInnen und die Be-

treuungsbehörde.  

Auf Basis der vor Ort geführten Gespräche und der sonstigen Erkenntnisse kann eingeschätzt 

werden, dass unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit der Beteiligten im Betreuungswe-

sen in den einzelnen Amtsgerichtsbezirken existieren, z. B. Betreuerstammtische. In jedem 

Amtsgerichtsbezirk werden Treffen unter den Beteiligten im Betreuungswesen organisiert. 

Vereinzelt ist seitens der Betreuungsbehörden aufgrund der anstehenden Kreisgebietsreform 

auf den im Projekt initiierten Aufbau eines regionalen Fachkreises im Sinne der Handlungs-

empfehlungen zunächst zurückhaltend reagiert worden, z. B. in Neubrandenburg/Waren. 

Von 18 Betreuungsbehörden der Landkreise und der kreisfreien Städte hatten zum Stand Juni 

2011 insgesamt 13 Betreuungsbehörden entweder in Eigenregie oder in Kooperation mit be-

nachbarten Betreuungsbehörden einen regionalen Fachkreis eingerichtet, oder aber die Vorbe-

reitung unmittelbar aufgenommen (Anlage: Karte MV, Fachkreise, Stand: Oktober 2010_Juni 

2011). Demnach hielten im Ergebnis dieser Projektphase bereits mehr als 2/3 der Betreuungs-

behörden einen regionalen Fachkreis vor. 

 

F.3 Zeitrahmen: 1. Mai 2011 bis 31. Dezember 2011 

 

In der dritten Phase stand der weitere Aufbau bzw. die Weiterführung der regionalen Fach-

kreise in den Amtsgerichtsbezirken im Vordergrund. Hierzu hat die Projektkoordinatorin im 

Projekt ein Muster eines Organisationsrahmens vermittelt, das in der Praxis bereits erste An-
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wendung gefunden hat (Anlage: Vorschlag Organisationsrahmen). Als Referenz ist auf ein 

vergleichbares Formular aus dem Projekt „BiT“ in Hessen zurückgegriffen worden. 

Der regionale Fachkreis des Landkreises Nordwestmecklenburg und der Hansestadt Wis-

mar (nach der Kreisgebietsreform: Landkreis Nordwestmecklenburg) tagte am 5. Dezember 

2011 zum zweiten Mal. Eine Teilnahme der Projektkoordinatorin ist erfolgt. Schwerpunkt-

thema war die Liste der vorrangigen Hilfen, die im Anhang des Projektberichts BEOPS I zu 

finden ist. Eine weitere geplante Sitzung für das Jahr 2011 musste aus organisatorischen 

Gründen abgesagt werden. Grundsätzlich sind drei Sitzungen jährlich vorgesehen. 

In der Hansestadt Rostock ist ein regionaler Fachkreis gegründet worden. Eine Sitzung unter 

Leitung der Betreuungsbehörde hat bereits stattgefunden. Eingeladen waren die Betreuungs-

richterInnen, die Geschäftsführerin des örtlichen Betreuungsvereins und ein Vertreter der be-

ruflichen BetreuerInnen.  

Die Betreuungsbehörden in Güstrow und in Bad Doberan sind nach der Kreisgebietsreform 

im Landkreis Rostock zusammengefasst. In der Betreuungsbehörde in Bad Doberan besteht 

seit Beginn der Einführung des Betreuungsrechts ein Arbeitskreis, zu dem alle Beteiligten des 

Betreuungswesens eingeladen werden. Neben Fachthemen sind auch das gegenseitige Ken-

nenlernen und das Rollenverständnis von Bedeutung. Zudem werden ReferentInnen zu be-

stimmten Themen eingeladen, um mögliche Probleme zeitnah zu besprechen. Voraussichtlich 

wird es zukünftig einen gemeinsamen Fachkreis auf Basis der neuen Landkreisstruktur geben. 

Im Amtsgerichtsbezirk Güstrow finden z. B. jährlich Fortbildungsveranstaltungen für die Be-

rufsgruppen im Betreuungswesen statt. 

In der Hansestadt Stralsund existiert der Facharbeitskreis seit 1992/1993. Die Betreuungs-

behörde berichtete, dass in den ersten Jahren mit den damals wechselnden Richtern regelmä-

ßig Erfahrungen ausgetauscht wurden. Mit der Erweiterung des Teilnehmerkreises durch Be-

treuungsvereine und Berufsbetreuer wurden zudem interessierende Themen erörtert. Seit ca. 

2004 nutzten auch die hauptberuflich tätigen BetreuerInnen des benachbarten Landkreises 

Nordvorpommern (Betreuungsbehörden in Grimmen und Ribnitz-Damgarten) sowie Inte-

ressierte aus dem Einzugsbereich Bergen diese Angebote. Der dortige Facharbeitskreis trifft 

sich seit 2011 dreimal im Jahr.  

In Neubrandenburg fand eine erste Sitzung im September 2011 statt. Teilgenommen haben 

zwei BetreuungsrichterInnen, RechtspflegerInnen und die Betreuungsbehörde. Tagesord-

nungspunkte waren die Abstimmung und Optimierung der Arbeitsabläufe, das Tätigkeitsfeld 

der ehrenamtlichen BetreuerInnen und BerufsbetreuerInnen und das Festlegen von Arbeits-

standards. Die Mitarbeiterin der Betreuungsbehörde und eine mit der Materie befasste 

Rechtspflegerin des Amtsgerichts werden die Planung der weiteren Sitzungen übernehmen.  

Die erste Sitzung des regionalen Fachkreises in Neustrelitz erfolgte Anfang Juni 2011. 

Für den Amtsgerichtsbezirk Pasewalk fand im September 2011 eine erste Sitzung zur Bil-

dung eines regionalen Fachkreises im Sinne der Handlungsempfehlungen statt. Weiterhin 

erfolgten Schulungen unter Leitung des Betreuungsgerichts zum Umgang mit freiheitsentzie-

henden Maßnahmen im Sinne des „Werdenfelser Weges“.  

In Wolgast trafen sich für den Amtsgerichtsbezirk Anklam und Wolgast Anfang September 

2011 deren BetreuungsrichterInnen, Betreuungsbehörde, Betreuungsvereine und Berufsbet-

reuerInnen zu einer ersten Sitzung. Es wurde beschlossen, diese Treffen zweimal im Jahr mit  

einem Schwerpunktthema zu organisieren. Der nächste regionale Fachkreis ist für März 2012 

vorgesehen.  
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Der regionale Fachkreis in der Hansestadt Greifswald wird von der Leiterin des Betreuungs-

vereins organisiert. Die Treffen finden ca. sechs- bis achtmal im Jahr statt. Themen sind u.a. 

aktuelle Rechtsprechung, Fallbesprechungen, Probleme mit rechtspflegerischen Fragen.  

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist die Institutionalisierung eines regionalen Fachkreises 

im Anschluss an die Kreisgebietsreform aufgenommen worden. Das erste Vorbereitungstref-

fen ist am 7. Dezember 2011 erfolgt.  

 

 

Zum Abschluss des Projekts hat die Projektleitung im September 2011 insgesamt 70 Frage-

bögen zur Selbsteinschätzung an die Betreuungsgerichte, Betreuungsbehörden und Be-

treuungsvereine übersandt.  

Die Rücklaufquote belief sich auf: 
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Im folgenden Diagramm ist die Verteilung der regionalen Fachkreise nach Selbsteinschätzung 

der 40 zurückgelaufenen Fragebögen dargestellt.  

Die weit überwiegende Zahl bestätigt das Vorhandensein von Fachkreisen, mehr als 2/3 der 

Rückläufer geben das Bestehen oder den Aufbau eines Fachkreises i.S.d. Handlungsempfeh-

lungen an. Lediglich fünf von vierzig meinen, dass kein Fachkreis existiere. Dies bekräftigt 

die Einschätzung des Projektbeirats (Anlage: Karte M-V Fachkreise, Stand: Dezember 2011). 

 

 

 

Zu 67 % aller Treffen laden die Betreuungsbehörden ein, die Betreuungsvereine zu 24 % und 

die Betreuungsgerichte zu 9 %.  
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Im folgenden Diagramm ist die prozentuale Verteilung der TeilnehmerInnen in regionalen 

Fachkreisen abgebildet. Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich. Bei 

Auszählung der Fragebögen ist sichtbar geworden, dass der Anteil der BetreuungsrichterInnen 

und RechtspflegerInnen stark vertreten ist. Aufgrunddessen werden diese Bereiche getrennt 

dargestellt. Ebenfalls sind die Heimaufsichtsbehörden aus diesem Grund einzeln abgebildet.  

 

 

Prozentuale Verteilung der Anzahl der Sitzungen von regionalen Fachkreisen pro Jahr ist im 

folgenden Diagramm abgebildet:  
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Die folgende Tabelle zeigt die Themenschwerpunkte, z. B. Freiheitsentziehende Maßnahmen, 

Abstimmung und Optimierung der Arbeitsabläufe, Förderung des gegenseitigen Rollen-

verständnisses, auf: 

 

G Weitere Aktionen und Präsentationen 
 

1. Handlungsempfehlungen zur Einrichtung örtlicher Fachkreise in M-V 
 

Im Projekt sind „Handlungsempfehlungen zur Einrichtung örtlicher Fachkreise in M-V“ er-

stellt worden. Diese sind im Projektbeirat am 18. November 2010 vorgestellt worden. Der 

Projektbeirat hat hierzu folgendes veranlasst: 

Die beteiligten Institutionen konnten bis zum 31. Januar 2011 Stellung zu dem Entwurf neh-

men. Überwiegend wurde der Entwurf positiv zur Kenntnis genommen. Der einzige Kritik-

punkt war der Punkt „Teilnehmerkreis“, der im Entwurf nicht klar formuliert war. Vom Pro-

jektbeirat wurde dieser Punkt nachträglich geändert. Die Handlungsempfehlungen sind auf 

der dritten Sitzung des Projektbeirates abschließend angenommen worden. Die Endfassung 

(Anlage: Handlungsempfehlungen, Stand: März 2011) wurde den Betreuungsgerichten, Be-

treuungsbehörden und Betreuungsvereinen im April 2011 zugesandt. Zudem sind die Hand-

lungsempfehlungen auf der Homepage des Projektträgers und des Justizministeriums Meck-

lenburg-Vorpommern abrufbar eingestellt worden. 
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2. Einrichten eines  Verteilers für die Betreuungsbehörden in M-V 
 

Für die Betreuungsbehörden wurde ein e-mail Verteiler eingerichtet, mit dem Ziel, z. B. Pro-

tokolle oder wichtige Informationen zu versenden. Gleichzeitig sollte ein Pool für Themen-

vorschläge bzw. ReferentInnen für die regionalen Fachkreise entstehen.   

Der Verteiler wurde zum Abschluss des Projekts aktualisiert und der Kreisgebietsreform an-

gepasst.  

 

3. Betreuungsbehördentag M-V 

 

Am Mittwoch, den 20. Oktober 2010, fand der jährliche Betreuungsbehördentag des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern in Wismar statt. BEOPS II hat die Ausrichtung und Gestaltung 

des Betreuungsbehördentages unterstützt. Nach Fachvorträgen der Referenten über die „Al-

ternativen zu freiheitsentziehenden Maßnahmen und Vermeidung von Fixierungsmaßnahmen 

unter fachpflegerischen Gesichtspunkten in der stationären Pflege“ und den „Freiheitsentzie-

henden Maßnahmen aus juristischer Sicht“ stellte die Projektkoordinatorin den Sachstand 

BEOPS II und den Ausblick in die 2. Projektphase vor. 

Am 27. April 2011 fand das erste Vorbereitungstreffen für den Betreuungsbehördentag am 

5. Oktober 2011 in Parchim statt. Der Programmablauf und weitere organisatorische Belange 

wurden besprochen. Die Themen ergaben sich aus den Rückmeldungen einzelner Behörden, 

z. B. Nachrangigkeit des Betreuungsrechts in Bezug auf die Leistungen des Jugendamts, de-

pressive Erkrankung. 

Weiterhin wurde über den Landkreistag sowie den Städte- und Gemeindetag M-V versucht, 

die örtlichen Betreuungsbehörden landesweit zu einer institutionalisierten Arbeitsgruppe zu-

sammenzufassen. Im Rahmen der Mitwirkung beim letzten Betreuungsbehördentag und der 

Gespräche mit den MitarbeiterInnen der Betreuungsbehörden ist deutlich geworden, dass die 

Zusammenkünfte der Behörden selbstorganisiert laufen und nicht innerhalb der kommunalen 

Spitzenverbände institutionalisiert sind. Die Etablierung dieser Arbeitsgruppe wertet aus Sicht 

des Projektbeirats das Arbeitsgebiet der Betreuungsbehörden auf.  

Am Betreuungsbehördentag am 5. Oktober 2011 in Parchim hat die Projektkoordinatorin teil-

genommen. Schwerpunkte waren die depressive Erkrankung und die Nachrangigkeit des Be-

treuungsrechts in Bezug auf die Leistungen nach dem SGB VIII. Alle TeilnehmerInnen lobten 

die Organisation dieser Veranstaltung. Der nächste Betreuungsbehördentag im Jahr 2012 fin-

det in der Hansestadt Rostock statt. 

 

4. Betreuungstag M-V 2011 in Greifswald 

 

Auf dem Betreuungstag in Greifswald vom 8. bis 9. April 2011 hat die Projektkoordinatorin 

eine Arbeitsgruppe zu BEOPS II geleitet. Zunächst ist über den Sachstand zum Projektverlauf 

informiert worden. Danach fand ein Erfahrungsaustausch u.a. zu der Beratung der vorrangi-

gen Hilfen und zum Aufbau regionaler Fachkreise zwischen den TeilnehmerInnen statt. Der 

Teilnehmerkreis bestand aus Betreuungsrichterinnen, Betreuungsbehörde, BerufsbetreuerIn-

nen und VereinsbetreuerInnen. Der nächste Betreuungstag M-V 2012 findet vom 16. bis 

17. März 2012 in Güstrow statt. 
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5. Fachtag am 1. Juli 2011 

 

Aufgrund des Fachvortrages im Oktober 2010 anlässlich des Betreuungsbehördentages in 

Wismar wurde eine Folgeinitiierung in Bezug auf die Vermeidung unterbringungsähnlicher 

freiheitsentziehender Maßnahmen in stationären Einrichtungen der Altenpflege geplant 

(§ 1906 Abs. 4 BGB). Diese lehnte sich an den Überlegungen des „Werdenfelser Weges“ an 

(Amtsgericht Garmisch-Partenkirchen). Am Freitag, dem 1. Juli 2011, wurde mit dem Thema 

„Die Reduzierung von freiheitsentziehenden Maßnahmen geht uns alle an!“ ein Fachtag in 

Kooperation mit den Betreuungsbehörden der Hansestadt Wismar und des Landkreises 

Nordwestmecklenburg durchgeführt. Der Teilnehmerkreis bestand aus BetreuungsrichterIn-

nen, MitarbeiterInnen von Betreuungs- und Heimaufsichtsbehörden, Pflegedienstleitungen 

und Pflegefachkräften, BetreuerInnen, VerfahrenspflegerInnen sowie Ärzte und Ärztinnen aus 

den Amtsgerichtsbezirken Grevesmühlen, Schwerin und Wismar. 

Der Fachtag diente dem praxisbezogenen landesweiten Austausch der beteiligten Professio-

nen, um pflegebedürftigen Erwachsenen eine an ihren individuellen Bedürfnissen ausgerichte-

te alters- und krankheitsgerechte Betreuung zu ermöglichen. Am Beispiel der Demenzerkran-

kung wurden die Möglichkeiten zur Vermeidung insbesondere von mechanischen Fixie-

rungsmaßnahmen in der stationären Pflege erörtert. Vertreter des Projekts ReduFix aus Frei-

burg zeigten an der Gesundheitsfürsorge ausgerichtete Alternativen auf. Zudem wurde über 

die rechtlichen Hintergründe im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen informiert. Anhand 

der dargestellten Praxismodelle ist aufgezeigt worden, wie im Wege eines intensivierten Aus-

tausches der beteiligten Stellen pflegefachlich fundierte Entscheidungen gewährleistet werden 

können. Der Fachtag endete mit einer Podiumsdiskussion. Alle TeilnehmerInnen äußerten 

sich positiv über den Ablauf und Inhalt des Fachtages.  

 

Die Caritas Mecklenburg e.V. wird eine Veranstaltung zu dem Thema im Frühjahr 2012 für 

den östlichen Teil M-V in ihren Fortbildungskalender aufnehmen. 

 

 

6. Konferenz der Heimaufsichtsbehörden und Fachausschuss Altenhilfe der   

Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 

 

Am 13. Oktober 2011 trafen sich die Heimaufsichtsbehörden zu ihrer halbjährlichen Konfe-

renz in Rostock, zu der die Projektkoordinatorin eingeladen war. Thematisch ist der Umgang 

mit freiheitsentziehenden Maßnahmen in der stationären Altenhilfe behandelt worden. 

 

Der Fachausschuss Altenhilfe der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege hat 

die Projektkoordinatorin zu dem gleichen Thema als Referentin eingeladen. Insbesondere der 

Vortrag  „Werdenfelser Weg“ ist auf Interesse gestoßen.  

 

 

 

7. Workshop am 08. November 2011 

 

Das Sozialministerium Hessens hat seit September 2009 ein Projekt mit dem Namen „BIT“ 

(Betreuung im Tandem) gestartet. Dieses Projekt läuft über zwei Jahre und bezweckt, ehren-

amtliches Engagement zu stärken und gleichzeitig eine hohe Qualität zu sichern. Durch ge-

zielt geschulte VereinsbetreuerInnen werden ehrenamtlichen BetreuerInnen befristet und pro-
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fessionell angeleitet, so dass sie nach der gemeinsamen Phase (§ 1899 Abs. 1 S.1 BGB) die 

Betreuung alleine weiterführen können. Zu diesem Projekt hat ein Vertreter des Sozialminis-

teriums Hessens beim Betreuungstag M-V 2011 referiert; zusätzlich war das Thema dort Ge-

genstand einer Arbeitsgruppe. 

Der Projektbeirat hat daraufhin Überlegungen zu einer weiteren Veranstaltung mit dem 

Schwerpunkt „Tandembetreuung“ aufgenommen. Aufgrund des Betreuungstags M-V 2011 in 

Greifswald wurde von mehreren Seiten Interesse an dieser Thematik geäußert. Die Caritas 

Mecklenburg e. V. organisierte in Kooperation mit dem Projekt BEOPS II, sowie mit Unter-

stützung des Sozial- und des Justizministeriums M-V, einen landesweiten Workshop am 8. 

November 2011 mit dem Thema „Innovative Formen ehrenamtlicher Betreuungsarbeit“ im 

Kreistagsaal des Landkreises Rostock in Güstrow. Eingeladen waren Vertreter des Sozial- 

und des Justizministeriums M-V, BetreuungsrichterInnen, MitarbeiterInnen der Betreuungs-

behörden und -vereine und ehrenamtliche BetreuerInnen.  

Die Referenten, aus Hessen und Rheinland-Pfalz kommend, berichteten über ihre Konzepte 

im Bereich der Querschnittsarbeit. Zudem stellte ein hiesiger Betreuungsrichter seine prakti-

schen Erfahrungen in Zusammenhang mit der Tandembetreuung vor. Der Workshop endete 

mit einem Austausch in vier Gruppen. Die Einteilung erfolgte nach dem Beruf. In diesem 

Gruppen wurden fünf Fragen erörtert. Eine Frage beschäftigte sich mit der Thematik, welches 

Projekt zu diesem Thema angefangen werden sollte. Folgende Antworten wurden u.a. aufge-

schrieben: Informationsstände, Teilnahme an Gesundheitstagen, „Patenschaft“ unter ehren-

amtlichen BetreuerInnen, regelmäßige Beratung der Ehrenamtlichen und Erfahrungsaustausch 

aller Betreuungsvereine und der ehrenamtlichen BetreuerInnen (z. B. in Form eines Sommer-

festes). 

Alle TeilnehmerInnen, insbesondere die Gruppe der Ehrenamtlichen, äußerten sich positiv 

über den Workshop. Einige der ehrenamtlichen BetreuerInnen wünschten eine jährliche    

Organisation dieser Veranstaltung.  

H Zusammenfassung 
 

1. Durch die zahlreichen Vor-Ort Präsentationen und die dazu jeweils regional geführten 

Diskussionen sind die Beteiligten im Betreuungswesen (insbes. Betreuungsgerichte, 

Betreuungsbehörden, Betreuungsvereine) mit den Ergebnissen aus dem Abschlussbe-

richt BEOPS vertraut gemacht worden. Dies hat aus Sicht des Projektbeirats zu einer 

nachhaltigen Sensibilisierung der beteiligten Professionen mit den Zielen von BEOPS 

geführt (insbes. Stärkung des Erforderlichkeitsgrundsatzes, Netzwerkarbeit, andere 

soziale Hilfen). 

2. Mit der Durchführung, Begleitung und Unterstützung verschiedenster regionaler und 

überregionaler Fachveranstaltungen/Vorträge konnten Schwerpunktbereiche aus dem 

ersten Projekt aufgegriffen und die interdisziplinäre Kommunikation der Beteiligten 

und weiterer Kreise zu aktuellen Themen verstärkt werden. 

3. Einzelne Fachveranstaltungen, insbesondere der Fachtag am 1. Juli 2011 und der 

Workshop am 8. November 2011 haben zu weiteren nachhaltigen Initiativen und Dis-

kussionen geführt, z. B. Schulungen zum Umgang mit freiheitsentziehenden Maß-

nahmen im Sinne des „Werdenfelser Weges“ im Amtsgerichtsbezirk Pasewalk oder 
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der Modellansatz einer passgenaueren Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer seitens 

der Betreuungsvereine z. B. mittels der „Tandem Betreuung“. 

4.  Das Projekt hat die überregionale Netzwerkstruktur (z. B. Betreuungstag M-V, Be-

treuungsbehördentag) unterstützt.  

5. Der Projektbeirat hat Handlungsempfehlungen für die Bildung regionaler Fachkreise 

im Betreuungswesen erstellt. Diese Empfehlungen sind den Betreuungsgerichten, Be-

treuungsvereinen und den Betreuungsbehörden als Initiatoren regionaler Fachkreise 

vorgestellt und im Anschluss als Arbeits- und Orientierungshilfe zur Verfügung ge-

stellt worden. Soweit gewünscht, hat die Projektkoordinatorin konstituierende oder 

weitere Sitzungen regionaler Fachkreise begleitet.  

I Ausblick 
 

Die Bereitschaft der Betreuungsgerichte zur Mitwirkung in dem Projekt und zur Bildung von 

regionalen Fachkreisen ist im Verlauf des Projekts deutlich sichtbar geworden. Somit kann 

eingeschätzt werden, dass die Betreuungsgerichte auch zukünftig an der Gestaltung einer qua-

litativ hochwertigen Netzwerkarbeit mitwirken. 

Den Betreuungsvereinen kommt in der Netzwerkarbeit eine besondere Rolle zu, weil sie 

durch ihre breit gefächerte Querschnittsarbeit nicht nur über praktische Erfahrungen verfügen, 

sondern auch in der Außenwirkung entsprechend ihren gesetzlichen Aufgaben (§ 1908f BGB) 

wesentlich zum Gelingen eines qualitativ hochwertigen Betreuungswesens beitragen. Dies 

setzt die weitere angemessene Förderung sowohl durch die Kommunen als auch durch das 

Land voraus, sofern damit der Handlungsrahmen nicht nur einzelfallorientiert, sondern vor 

allem auch netzwerkorientiert unterstützt wird. 

Die kommunale Betreuungsbehörde nimmt als Fachbehörde eine wichtige Schlüsselposition 

zwischen den Betreuungsgerichten, Betreuungsvereinen, beruflichen BetreuerInnen sowie den 

zu Betreuenden ein. Neben der wichtigen Unterstützung des Betreuungsgerichts im gerichtli-

chen Verfahren und der mittlerweile umfangreichen Beratungstätigkeit der Betreuungsbehör-

den auf dem Gebiet des Betreuungswesens - nicht nur zur Vorsorgevollmacht und Patienten-

verfügung - für alle Schichten und Altersklassen der Bevölkerung kommt der nicht einzelfall-

bezogenen Netzwerkarbeit wesentliche Bedeutung für ein regional funktionierendes Be-

treuungswesen zu. Dies setzt ein gutes Qualitätsmanagement zur Planung, Koordinierung und 

Steuerung regionaler Netzwerkarbeit sowie die Bereitschaft zur partnerschaftlichen Koopera-

tion untereinander voraus. Die Einordnung bzw. Reorganisation der Betreuungsbehörden soll-

te im Zuge der Neuorganisation der Landkreisstrukturen auf Basis dieses Anforderungsprofils 

und der demografischen Entwicklung ein besonderes Augenmerk erhalten. 

Die Erkenntnisse aus dem Projekt zeigen, dass sich die Bemühungen um eine qualitativ 

hochwertige Netzwerkarbeit auch positiv auf die Gestaltung einzelner Betreuungen auswir-

ken. Dies kommt unmittelbar dem Ziel zugute, das Selbstbestimmungsrecht des Betroffenen 

weitestgehend zu erhalten. 

gez.     Martina Stein 

Projektkoordinatorin, 

Caritas Mecklenburg e.V. 



29 

 

 Literaturverzeichnis 

 

Abschlussbericht der interdisziplinären Bund-Länder-Arbeitsgruppe Betreuungsrecht (Okto-

ber 2011), vorgelegt zur Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Justizminister im No-

vember 2011;  

http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Abschlussbericht_Interdisziplinaere_Ar

beitsgruppe_zum_Betreuungsrecht.html 

 

Ackermann, Brunhilde: Die Betreuungsbehörde als Managerin des örtlichen Betreuungswe-

sens; Vortrag auf der Auftaktveranstaltung des Projektes "Regionale Fachkreise im Be-

treuungsrecht in Hessen" am 27. Februar 2007 in Kassel (www.refab-hessen.de) 

 

Ackermann, Brunhilde: Referat beim 1. Bayerischen Betreuungsgerichtstag am 22. Juli 2010: 

Einflussnahme der Betreuungsbehörde auf die Qualität in der Betreuung. In: Zeitschrift für 

Betreuungs- und Sozialrecht vom 30. August 2010 

Bdbaspekte: bdb titelthema Heft Nr. 64/2007: Die Welt ist klein: Netzwerke knüpfen und 

nutzen 

Diekmann, Meier: VGT e.V. (Hrsg.): Qualität im Betreuungswesen, Berichte vom 10. Vor-

mundschaftsgerichtstag 

 

Empfehlungen der (Länder-)Arbeitsgruppe zur Einrichtung örtlicher Fachkreise in Mecklen-

burg-Vorpommern unter Beteiligung der Jugendämter, der Familiengerichte, des Landesju-

gendamtes, des Justizministeriums und des Ministeriums für Soziales und Gesundheit (Stand: 

05.02.2010) 

Landesamt für Soziales und Familie Thüringen (Hrsg.): Empfehlungen 2006. 

www.thueringen.de/de/tmsfg/lasf  

Betreuungsrechtliche Bestimmungen Freistaat Sachsen, Ausführungsgesetz zum BtG vom 

10.11.1992. www.horstdeinert.de/lexikon/larsachs.htm 

 

Untersuchungsberichte: 

Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (BAGüS): Orientierungs-

hilfen zur Umsetzung des Betreuungsrechts. Ausschuss für Betreuungsangelegenheiten der 

BAGüS 02.09.2005 

Hessisches Sozialministerium in Kooperation mit dem Hessischen Ministerium der Justiz: 

Abschlussbericht des Projekts „Regionale Fachkreise im Betreuungsrecht“ (ReFaBHessen) 

 

Northoff, Robert: Bericht über das Projekt „Betreuungsoptimierung durch soziale Leistungen 

– eine Untersuchung in Schwerin 2008 und 2009; Mecklenburg-Vorpommern, Juli 2010;  

www.jm.mv-regierung.de; veröffentlicht in: „Betrifft: Betreuung“ Bd. 11, Eigenverlag Be-

treuungsgerichtstag e.V., Bochum 2011, ISBN: 978-3-936644-05-0 

http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Abschlussbericht_Interdisziplinaere_Arbeitsgruppe_zum_Betreuungsrecht.html
http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/Abschlussbericht_Interdisziplinaere_Arbeitsgruppe_zum_Betreuungsrecht.html
http://www.thueringen.de/de/tmsfg/lasf
http://www.horstdeinert.de/lexikon/larsachs.htm
http://www.jm.mv-regierung.de/


30 

 

Abkürzungen 
 

AG  Amtsgericht 

BAGüS Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

BEOPS  Betreuungsoptimierung durch soziale Leistungen  

BGB  Bürgerliches Gesetzbuch 

BMJ  Bundesministerium der Justiz 

€  Euro 

FamFG   Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der frei-

willigen Gerichtsbarkeit  

i.S.d. im Sinne der  

LKHG Landeskrankenhausgesetz 

o.g. oben genannten 

M-V Mecklenburg-Vorpommern 

Mio.  Millionen 

SGB   Sozialgesetzbuch, entsprechendes Buch in römischen Zahlen 

z. B.  zum Beispiel 
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 Leuchtturm „Roter Sand“ von Markus Jastroch 
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Erhebungsbogen für das Projekt BEOPS II in Mecklenburg-Vorpommern 

 

Adresse:   ________________________________________________ 

    ________________________________________________ 

    ________________________________________________ 

Ansprechpartner/in:    ________________________________________________ 

    ________________________________________________ 

 

Amtsgerichtsbezirk:  ________________________________________________ 

 

Gibt es regelmäßige Treffen der Berufsgruppen im Betreuungswesen? Wenn ja,                

wie viele pro Jahr?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Wer lädt zu den Treffen ein? 

O Betreuungsbehörde 

O  Betreuungsgericht 

O  Betreuungsverein 

O Sonstige: ___________________________________________________  

 

Gibt es eine Tagesordnung? 

O Ja     O Nein 
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Welche Themen werden in diesem Kreis besprochen? 

O Einsatz und Ausbildung ehrenamtlicher Betreuerinnen und Betreuer 

O Qualität der Zusammenarbeit Betreuungsbehörde, Betreuungsvereinen und Be-

treuungsgericht 

O Datenschutz 

O Erfahrungen mit dem Ausfüllen von Vorsorgevollmachten 

O Freiheitsentziehende Maßnahmen und Unterbringungen 

O Schnittstellen bei Klinikentlassungen 

O Verhinderungsbetreuung z.B. bei längerer Erkrankung von Berufsbetreuern und Be-

rufsbetreuerinnen 

O Abstimmung und Optimierung von Arbeitsabläufen 

O Vorstellung von Angeboten im Bereich betreutes Wohnen und Suchterkrankungen 

O Arbeitsweisen des Betreuungsgerichts 

O Sonstige:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

Wurden konkrete Vereinbarungen getroffen? Wenn ja, welche? 

O Ablauf bei Unterbringung oder unterbringungsähnliche Maßnahmen 

O Berufsbild BerufsbetreuerInnen 

O Verfahrensweise bei Beendigung einer Betreuung 

O Sonstige: 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

_________________________________________________________________ 
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Welche (Berufs-)Gruppen nehmen daran teil?  

O Betreuungsbehörde     O Wohnungsgesellschaften 

O BetreuungsrichterInnen    O Banken 

O RechtspflegerInnen     O Schuldnerberatung 

O Betreuungsvereine     O Ärzte 

O BerufsbetreuerInnen     O Sozialleistungsträger 

O Amtsarzt/-ärztin     O Rehabilitationsträger 

O Krankenhausträger     O Jugendgerichtshilfe 

O Heimaufsicht      O Freie Träger (Soziale  

O Bundesagentur für Arbeit     Dienstleistungen) 

O VerfahrenspflegerInnen 

O Sonstige: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Wird ein Protokoll erstellt?  

Ja O   Nein O 

 

Wie zufrieden sind Sie mit diesen Treffen? 

Sehr zufrieden O zufrieden O weniger zufrieden O nicht zufrieden O 

Begründung: ______________________________________________________  

_________________________________________________________________ 
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Haben Sie Verbesserungsvorschläge? 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

Gibt es andere gemeinsame Veranstaltungen, z.B. Fortbildungen? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

Bemerkungen 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 
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Fragebogen zur Selbsteinschätzung 

 

Anfang März 2011 hat der Projektbeirat Handlungsempfehlungen für die Bildung örtlicher 

Fachkreise im Betreuungswesen in Mecklenburg-Vorpommern veröffentlicht. Die Fragen in 

dem vorliegenden Fragebogen beziehen sich auf diese Handlungsempfehlungen und sollen 

eine Einschätzung ermöglichen, ob es gelungen ist oder gelingen wird, arbeitsfähige Struktu-

ren abgestimmten und vernetzten Arbeitens im Bereich des Betreuungswesens zu schaffen. 

 

1. Haben Sie Ihrer Meinung nach einen Fachkreis oder Arbeitsgemeinschaft im Sinne der 

Handlungsempfehlungen aufgebaut bzw. fortgeführt? 
 

⃝            Ja 

⃝            Nein  

⃝            Geplant 

⃝       andere Formen: 

_______________________________________________________ 

     

____________________________________________________________________ 

 

2. Wie oft finden diese Treffen statt? 
 

⃝           1 x im Jahr 

⃝           1 x im Halbjahr 

⃝           1 x im Quartal 

⃝           Häufiger 

 

3. Findet dieses Treffen in Kooperation mit anderen benachbarten Betreuungsbehörden statt? 
 

⃝          Ja  

⃝          Nein 
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4. Auf Seite 5 der Handlungsempfehlungen finden Sie den Stamm des Teilnehmerkreises 

beschrieben. Welche Berufsgruppen haben bislang an den Treffen teilgenommen bzw. 

sollen zukünftig eingeladen werden: 

 

⃝          Betreuungsbehörde 

⃝          Betreuungsrichter/-innen 

⃝          Betreuungsvereine 

⃝          BerufsbetreuerInnen 

⃝          Verfahrenspfleger/-innen 

⃝          Rechtspfleger/-innen 

⃝          Rehabilitationsträger 

⃝          Sozialleistungsträger 

⃝          Allgemeiner Sozialer Dienst  

⃝          amtsärztlicher Dienst 

 

⃝          Krankenhausträger 

⃝          (Fach-)Ärzte 

⃝          Krankenkassen  

⃝          Heimaufsicht 

⃝          andere 

⃝          Freie Träger (Soziale Dienstleister) 

⃝          Banken/Wohnungsgesellschaften  

⃝          Agentur für Arbeit etc.  

⃝          andere ___________________ 

___________________________ 

 

5. Wer hat die organisatorische Verantwortung dieser Treffen übernommen (Versenden der 

Einladungen, Protokollführung usw.)? 
 

⃝          Betreuungsbehörde 

⃝          Betreuungsverein  

⃝          Amtsgericht 

⃝          Berufliche Betreuer 

⃝          andere 

_____________________________________________________________________ 
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6. Welche Fachthemen werden in diesem Rahmen besprochen? 
 

⃝ Austausch und Information über die jeweiligen Arbeitsbereiche und konkrete 

Organisationsstrukturen (Erstellen eines Verzeichnisses der beteiligten Stel-

len/regionale Netzwerkübersicht usw.) 

⃝          Austausch von Direktkontakten bei Akutfällen 

⃝          Förderung des gegenseitigen Rollenverständnisses 

⃝          Abstimmung und Optimierung von Arbeitsabläufen 

⃝          Festlegung von Standards für den Sozialbericht  

⃝          Fachliche Anforderungen an berufliche Betreuer 

⃝          Anforderungen an Querschnittsarbeit 

⃝          Gewinnung, Ausbildung und Einsatz von ehrenamtlichen Betreuer/innen 

⃝          Freiheitsentziehende Maßnahmen und Unterbringung 

⃝          Verstehen und Bewerten von Krankheitsbildern (medizinische Gutachten) 

⃝          Austausch über das Netz regionaler sozialer Hilfen 

⃝          Schnittstellen bei Klinikentlassungen 

⃝          Vorstellen von Angeboten im Bereich betreutes Wohnen und Sucht 

⃝          Ethische Fragen am Lebensende in der Betreuungsarbeit 

⃝          Verhinderungsbetreuung 

⃝          andere ______________________________________________________ 

⃝          bislang hat keine Sitzung stattgefunden 

 

7. Werden auch berufsübergreifende Themen, die für das Betreuungswesen in Ihrem Bezirk 

wichtig sind, angesprochen, z.B. Ehrenamtsarbeit? 
 

⃝         Ja, welche: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

⃝         Nein 

8. Wie zufrieden sind Sie mit diesen Treffen? 

Sehr zufrieden O zufrieden O weniger zufrieden O nicht zufrieden O 

Begründung  ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________



 

 

Termine BEOPS II 

Termine Ort TeilnehmerInnen 
zusätzliche Teilnahme Projekt-
beirat 

21. Juli 2010 Neustrelitz Betreuungsbehörde + Amtsleiterin   

26. Juli 2010 Wismar  Betreuungsbehörden Wismar und LK NWM   

28. Juli 2010 Parchim  Betreuungsbehörde und Amtsleiterin   

11. August 2010 Waren   

vormittags: Betreuungsbehörde nachmit-
tags: Betreuungsverein Caritas und Be-
treuungsverein Frau Burkhardt   

17. August 2010 Pasewalk 

Betreuungsbehörde, Betreuungsverein 
Torgelow und Amtsgericht Pasewalk, Frau 
Richterin Selbmann   

23. August 2010 Greifswald  

Betreuungsbehörde; danach 13:00 Uhr 
Amtsgericht Greifswald, Frau Richterin 
Schnitzer   
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25. August 2010 Neubrandenburg 

Betreuungsbehörde, Betreuungsvereine 
der Caritas Mecklenburg e.V. und des 
"Vereins für Erwachsenenhilfe im Kirchen-
kreis" e.V.   

1. September 2010 Bad Doberan 
Betreuungsbehörde und Herr Richter Born 
aus Rostock   

14. September 2010 Bad Doberan Amtsgericht    

15. September 2010 Stralsund  

Betreuungsvereine der Amtsgerichte Stral-
sund + Bergen + Ribnitz-Damgarten + 
Grimmen   

29. September 2010 Parchim  Amtsgericht, Herr Richter Alisch   

5. Oktober 2010 Ludwigslust 
Betreuungsbehörde Ludwigslust und Ha-
genow und Amtsleiterin   

6. Oktober 2010 Anklam 
Betreuungsbehörde; Amtsgericht und Ver-
ein "Humanitas" e.V. aus Wolgast   

11. Oktober 2010 Güstrow  
Amtsgericht; Betreuungsbehörde und Cari-
tas Betreuungsverein "St. Franziskus"   
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13. Oktober 2010 Rostock 
Betreuungsbehörde, Amtsgericht und Ver-
eine aus Rostock Herr Baukhorn 

20. Oktober 2010 
Betreuungsbehör-
dentag in Wismar 

Betreuungsbehörden und Betreuungsrich-
terInnen Herr Baukhorn 

27. Oktober 2010 Demmin 
Betreuungsbehörde Demmin und Malchin, 
Amtsgericht und Verein Herr Baukhorn 

24. November 2010 Parchim  Amtsgericht, Herr Richter Alisch   

1. Dezember 2010 Waren  
Amtsgericht (2 Richter, 3 RechtspflegerIn-
nen) Herr Baukhorn 

8. Dezember 2010 Grevesmühlen 
Vorbereitung 1. Sitzung des Fachkreises 
HWI und LK NWM    

12. Januar 2011 Güstrow  Betreuungsverein "Miteinander" e.V.   

27. Januar 2011 Neubrandenburg 

Amtsgericht (3 BetreuungsrichterInnen; 1 
Rechtspflegerin und Direktorin des Amts-
gerichts) Herr Baukhorn 
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15. Februar 2011 Ludwigslust 
Amtsgericht (Betreuungsrichterin, Frau 
Richterin Rachui; 2 Rechtspflegerinnen) Herr Baukhorn 

23. Februar 2011 Neustrelitz 
Amtsgericht (BetreuungsrichterInnen und 
Rechtspflegerin) Herr Baukhorn 

24. Februar 2011 Wismar 
Amtsgericht (Betreuungsrichter, Herr 
Jakobsen)   

3. März 2011 Greifswald  Amtsgericht 

Abstimmung mit Frau Richte-
rin Schnitzer wegen Be-
treuungstag in Greifswald 

4. März 2011 Grevesmühlen 
Amtsgericht (Betreuungsrichterin, Frau 
Weghofer)   

14. März 2011 Wismar 
1. Sitzung Fachkreis der Hansestadt Wis-
mar und Landkreis NWM   

28. März 2011 Hagenow 
Amtsgericht (3 BetreuungsrichterInnen und 
2 RechtspflegerInnen)   

27. April 2011 Parchim 
Betreuungsbehörde Parchim und Ludwigs-
lust 

Vorbereitung Betreuungsbe-
hördentag 2011 
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11. Mai 2011 Neustrelitz Betreuungsbehörde und Amtsgericht  Herr Baukhorn 

17. Mai 2011 Güstrow  
Treffen der Betreuungsvereine der Caritas 
Mecklenburg e.V. Herr Storrer 

8. Juni 2011 Neustrelitz 

1. Sitzung des Fachkreises der Be-
treuungsrichterInnen und der Be-
treuungsbehörde   

20. Juni 2011 Neustrelitz 

Arbeitsgruppe der Betreuungsbehörde, 
Betreuungsvereine, Berufsbetreuer, Amts-
ärzte   

25. August 2011 Schwerin 
Teilnahme am world-cafe des Landesver-
bands BdB Herr Zwanzig 

7. September 2011 Wolgast 
1. Sitzung des Fachkreises der Be-
treuungsbehörde Anklam   

13. Oktober 2011 Rostock 
Vortrag bei der Konferenz der Heimauf-
sichtsbehörden M-V   

24. Oktober 2011 Greifswald  Arbeitskreissitzung   
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17. November 2011 Schwerin 
Einladung zum Fachausschuss Altenhilfe 
der Liga M-V   

5. Dezember 2011 Grevesmühlen 
2. Fachkreissitzung des LK Nordwestmeck-
lenburg   

7. Dezember 2011 Parchim 
Vorbereitungstreffen zur Planung der 1. 
Fachkreissitzung im März 2012   



 

 

 

Regionale Fachkreise (Stand: Oktober 2010)

 

 

Regionale Fachkreise       (Stand: 1. Juni 2011)
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Regionale Fachkreise 
(vor der Kreisgebietsreform)  (Stand: Dezember 2011)

 

 

Regionale Fachkreise 
(nach der Kreisgebietsreform) (Stand: Dezember 2011)



 

 

Handlungsempfehlungen 

für die Bildung örtlicher Fachkreise 

im Betreuungsrecht in Mecklenburg-Vorpommern 

(März 2011) 

 

 

Einleitung 
 

In Mecklenburg-Vorpommern waren im Bestand der Amtsgerichte Ende 2008 rund 32.000 

Betreuungsverfahren erfasst. Zwar ist der zuvor massive Anstieg im Bestand in jüngerer Zeit 

aufgrund einer erhöhten Zahl an Vorsorgevollmachten leicht rückläufig. Jedoch wies Meck-

lenburg-Vorpommern Ende 2008 bundesweit gegenüber dem Bundesdurchschnitt (15) die 

höchste Betreuungsverfahrensdichte mit annähernd 20 pro Tausend Einwohner auf. Erschwer-

te Rahmenbedingungen, regional stark divergierende Verhältnisse und nicht zuletzt die De-

mografie stellen die Akteure im Betreuungsrecht vor enorme Herausforderungen. Dabei kom-

plizieren vielschichtige Krankheitsbilder und komplexe Notlagen zunehmend auch bei jünge-

ren Erwachsenen die Suche nach der passgenauen Hilfe. Im Interesse der Selbstbestimmung 

der Betroffenen ist die richterliche Bestellung eines rechtlichen Betreuers/-in jedoch nicht 

immer der richtige Ausweg. Dies verlangt nach qualitativ hochwertigen und vernetzten Ent-

scheidungsprozessen. 

Auf Initiative des Justizministeriums wurde in den Jahren 2008 und 2009 das Projekt BEOPS 

in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt Schwerin zur Optimierung der Betreuung 

durchgeführt. Im Mai 2010 ist dazu der wissenschaftlich begleitete Abschlussbericht vorge-

legt worden. Das Projekt BEOPS hat im Rahmen des Erforderlichkeitsgrundsatzes (§ 1896 

Abs. 2 BGB) an der Schnittstelle zum Sozialrecht dieser Suche nach der passgenauen Lösung 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Eine personell und sachlich angemessen ausgestattete 

und gut funktionierende Betreuungsbehörde, regionale Netzwerke und damit das konstruktive 

und vertrauensvolle Zusammenwirken in regionalen Fachkreisen tragen im Ergebnis des Ab-

schlussberichts zur Optimierung des Betreuungswesens wesentlich bei. Eines der zentralen 

Anliegen des im Mai 2010 gestarteten Folgeprojekts BEOPS II unter Trägerschaft der Caritas 

Mecklenburg e.V. ist es daher, auf verbesserte Kooperationsstrukturen zwischen den am Be-

treuungswesen beteiligten Stellen hinzuwirken. Dazu zählt insbesondere die Beratung und 

Unterstützung zum Aufbau, zum Erhalt oder zur Reaktivierung örtlicher Fachkreise. Vernet-

zung im örtlichen Betreuungswesen ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Soziale Arbeit 

und liegt im Interesse der Betroffenen. Ihrer Beratungs-, Unterstützungs- und Förderungs-

pflicht nach dem Betreuungsbehördengesetz kann die kommunale Betreuungsbehörde nur 

sachgerecht nachkommen, wenn sie die Einrichtung und Pflege solcher Netzwerke vor Ort 

selbst aktiv betreibt und die regional beteiligten Akteure mitwirken. 

BEOPS II will diesen Prozess unterstützen und hat daher Empfehlungen für die Bildung örtli-

cher Fachkreise in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Mit diesen Empfehlungen wird 

landesweit allen beteiligten Berufsgruppen eine Orientierungshilfe bei der Errichtung und 

Pflege örtlicher Betreuungsnetzwerke zur Verfügung gestellt. 
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Ein Projektbeirat hat sich zuvor inhaltlich mit den Empfehlungen intensiv auseinandergesetzt. 

Dieser Projektbeirat setzt sich aus je einem Vertreter des Justiz- und des Sozialministeriums, 

einer Betreuungsrichterin, einer Vertreterin einer Betreuungsbehörde sowie jeweils zwei Ver-

tretern der Betreuungsvereine und des Projektträgers zusammen. Er hat sich im Juni 2010 

konstituiert und bis zur 2. Sitzung im November 2010 die nachfolgenden Empfehlungen zur 

Einrichtung regionaler Fachkreise ausgearbeitet. Ferner sind folgende Stellen beteiligt wor-

den: Betreuungsbehörden und Betreuungsgerichte. Der Projektbeirat hat die Empfehlungen 

am 2. März 2011 abschließend angenommen. 

Diese Empfehlungen müssen den höchst unterschiedlichen organisatorischen und personellen 

Gegebenheiten und Bedarfslagen vor Ort Rechnung tragen. Sie sind daher nicht als starre 

Vorgaben konzipiert, sondern bieten den Betreuungsbehörden und den sonstigen am Be-

treuungswesen Beteiligten eine vergleichbare Grundlage zur eigenverantwortlichen Ausge-

staltung örtlicher Fachkreise. 

 

Netzwerkarbeit 
 

Örtliche Fachkreise befördern eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sie 

unterliegen einem dynamischen Prozess, der flexibel auf personelle Wechsel, organisatorische 

Veränderungen und neue Anforderungen reagieren muss. 

Mitunter scheitert die Umsetzung vor Ort am unterschiedlichen Grundverständnis, teilweise 

aber auch an mangelnder Motivation oder schlicht aus Zeitgründen. Der Mehraufwand für 

diese Aufgabe wird bei entsprechend guter Vorbereitung und Organisation aufgrund des Zu-

gewinns an Qualität in der Fallarbeit und der stärkeren Vernetzung in aller Regel kompensiert 

und aufgewogen. Organisationsverbesserungen können Zeitressourcen aktivieren. Damit 

steigt auch die Zufriedenheit. Allerdings muss ein gegenseitiger Konsens bestehen, die über-

greifende gemeinsame Zielsetzung zu befürworten und die benötigten Zeitanteile aufzubrin-

gen. 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit findet teilweise in unterschiedlichster Ausprägung und mit 

hohem Engagement der Beteiligten bereits statt. Hieran ist anzuknüpfen. 

 

Warum ist Netzwerkarbeit sinnvoll? 

Die beteiligten Berufsgruppen besitzen in aller Regel nur unvollkommene Kenntnisse über die 

konkreten Aufgaben, die Organisation, die Strukturen und die Arbeitsabläufe des jeweils an-

deren. Das gegenseitige Verständnis für die funktional unterschiedliche Herangehensweise 

wird durch einen vernetzten fachlichen Austausch der Akteure und Experten gefördert; 

gleichzeitig können bestehende Unsicherheiten und gegenseitige Informationsdefizite ausge-

räumt werden. Dies verbessert die Zusammenarbeit im Interesse schneller und effizienter Ent-

scheidungen, erhöht bzw. sichert die Qualität in der Fallarbeit und führt damit zu einem bes-

seren Ergebnis für die Betroffenen. Zugleich bietet ein solches Netzwerk verlässliche und 

feste persönliche Ansprechpartner. 

Der Aufbau und die Pflege einer gesonderten - und damit vom Einzelfall abgelösten - Kom-

munikationsplattform im Bereich des Betreuungswesens auf örtlicher Ebene bietet die Chan-
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ce, die mit dem Betreuungsrecht befassten Fachkreise in einem erweiterten Rahmen für einen 

gemeinsamen und bereichsübergreifenden Kommunikationsprozess zu gewinnen. Fachkräfte 

aus völlig unterschiedlichen Professionen, deren funktionale Aufgabenbereiche in der Regel 

stark voneinander abweichen, bringen ihr spezifisches Wissen ein. Da deren Kommunikation 

häufig nur bilateral oder auf verwaltungsorganisatorischer bzw. verfahrensbezogener Ebene 

und damit i.d.R. in einem stark formalisierten Rahmen erfolgt, beinhaltet die Mitwirkung in 

einem vernetzten System deutliche Vorteile.  

Örtliche Fachkreise sollen eine weitgehend unbürokratische und ressortübergreifende Mög-

lichkeit für eine gleichberechtigte, regelmäßige und bedarfsorientierte Interaktion eröffnen. 

Der nur fallbezogene oder informelle Kontakt kann dies in aller Regel nicht ersetzen. 

Örtliche Fachkreise bieten insbesondere folgende Synergieeffekte: 

 Schnelle, direkte und aktuelle Informationen  

 gegenseitige und fortlaufende Unterrichtung über Standards 

 Konzentration der Interessen auf ein übergeordnetes gemeinsames Ziels  

 Berücksichtigung unterschiedlicher fachlicher Standpunkte  

 verbesserte Nutzung des gegenseitig vorhandenen Wissens  

 umfassendere (fallübergreifende) und schnellere Problemlösungen 

 effektives Arbeiten an konkreten Zielvorgaben 

Im Betreuungswesen ist Vernetzung ein Qualitätsmerkmal! Das richtige Vorgehen zum 

Wohle der Betroffenen verlangt eine interdisziplinäre und interaktive Kommunikation. Die 

Beteiligten sind auf ein funktionsfähiges System angewiesen. Experten sprechen nicht um-

sonst von Qualität durch Kooperation. In kooperativen Arbeitsweisen muss man darauf ver-

trauen können, dass die anderen Akteure ihre „Hausaufgaben“ richtig machen, so dass man 

auf die Qualität ihrer Arbeit vertrauen kann.  

Fachliche Unabhängigkeit absichern! Dieses Verständnis des „Miteinanders“ nimmt aber 

zugleich Rücksicht auf die Rolle des Akteurs im System, wahrt die jeweilige fachliche Unab-

hängigkeit und sichert durch fallübergreifende Erörterung auch die Funktion des jeweils Be-

teiligten ab. So bleibt z.B. die aus Sicht eines Richters/einer Richterin oder eines Fachgutach-

ters gebotene Distanz erhalten. Gleiches gilt etwa für die fachliche Unabhängigkeit der Be-

treuungsbehörde. Ein verstärktes Betreuungsnetzwerk in diesem Sinne fordert daher auch der 

Abschlussbericht BEOPS 2010 (S. 83). 

 

Managementfunktion der Betreuungsbehörden  
 

Der Bundesgesetzgeber weist den Betreuungsbehörden insbesondere in § 6 Absatz 1 des Ge-

setzes über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger – Be-

treuungsbehördengesetz (BtBG) – Netzwerkaufgaben zu. Diese und die weiteren im Be-

treuungsbehördengesetz ausdrücklich genannten Aufgaben setzen mit den Bezügen zum Ver-

fahrensrecht (FamFG) nur einen Rahmen, den die Betreuungsbehörde vor Ort verantwortlich 
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ausfüllen muss. In Bezug auf die Einrichtung örtlicher Fachkreise ergeben sich insbesondere 

nachfolgende Tätigkeitsschwerpunkte: 

- Initiative zum Aufbau bzw. der Pflege örtlicher Fachkreise 

- Festlegung der Tagesordnung (in Abstimmung mit den jeweils Beteiligten) 

- Organisation der zeitlichen und räumlichen Gegebenheiten 

- Anfertigung und Übersendung der Einladungen 

- Moderation der Zusammenkunft  

- Ggf. Ergebnisprotokoll und dessen zeitnahe Übersendung  

- Feedbacksicherung und Nachhaltigkeitsgewähr des örtlichen Fachkreises 

Der nach Landesrecht örtlich zuständigen Betreuungsbehörde obliegt es, diese strukturell 

steuernde Aufgabe im Interesse eines funktionsfähigen Betreuungsnetzwerks wahrzunehmen. 

Sie muss zum Wohl der Betroffenen flexibel und rechtzeitig auf veränderte Bedingungen im 

Kontext mit den Beteiligten reagieren können. Diese Regiefunktion verlangt eine entspre-

chende Infrastruktur, die Initiative und die entsprechende Moderationsbereitschaft der Behör-

de bzw. Behördenleitung für eine solche Kommunikationsplattform. 

Eine erfolgreiche Vernetzung setzt eine fachlich unterlegte und sorgfältige Pflege dieser örtli-

chen Fachkreise voraus. Sitzungen müssen daher regelmäßig gut vorbereitet sein, um nutz-

bringende Arbeit im örtlichen Fachkreis zu leisten (Nicht die Quantität, sondern die Qualität 

zählt.). Dauerhaft wird dieses Forum nur dann auf die notwendige Akzeptanz stoßen, wenn 

die beteiligten Berufsgruppen vom Auftrag und Nutzen der Netzwerkarbeit überzeugt sind. 

Hierzu zählt auch die regelmäßige Überprüfung durch die Betreuungsbehörde, inwieweit die 

konkrete Vorbereitung und der Ablauf die Netzwerkarbeit tatsächlich zielführend gefördert 

haben. Es ist sinnvoll, die Bereitschaft für entsprechende Rückmeldungen bei den Beteiligten 

zu etablieren. 

Als förderlich haben sich auch in anderen Bundesländern u.a. folgende Bedingungen erwie-

sen:  

 die Mitarbeit im örtlichen Fachkreis wird im Kern nicht als zusätzliche Belastung zur be-

stehenden Arbeit, sondern als Hilfe und Entlastung der eigenen Arbeit gewertet 

 „Spielregeln“ der Zusammenarbeit werden ggf. innerhalb des regionalen Fachkreises fest-

geschrieben (wie z.B. Zuständigkeiten, Verantwortungen, Rollenverständnis)  

 regelmäßige Treffen werden institutionalisiert 

 persönliches Kennenlernen der beteiligten Akteure 

 gegenseitige (klare) Vorstellung der Arbeitsbereiche der jeweiligen Professionen  

 Ermöglichung gegenseitiger Wertschätzung (persönlich und fachlich)  

 gegenseitige Kenntnis über Probleme im Rahmen des Betreuungsverfahrens  

 Gewährleistung eines regelmäßigen Erfahrungsaustausches  

 Vereinbarung fester Kooperationsstrukturen  
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 Moderator/-in ist allen Beteiligten möglichst als fester Ansprechpartner bekannt (i.d.R. 

Leiter/in oder Mitarbeiter/in der örtlichen Betreuungsbehörde)  

 verlässliche Einbeziehung der Kooperationspartner in die tägliche Arbeitsroutine 

 Vernetzung mit anderen Netzwerken (regional und überregional) 

Die fortschreibende Analyse und die Verwirklichung fördernder (aber auch die Analyse und 

Beseitigung etwaig nachteiliger) Bedingungen innerhalb des Netzwerkes und der Organisati-

on solcher Treffen sichern einen kontinuierlichen Kommunikationsprozess ab. Dies hilft auch, 

Störfaktoren und Konflikte rechtzeitig zu erkennen und zu bearbeiten. 

 

Teilnehmerkreis 
 

Als Teilnehmer kommen grundsätzlich alle mit der Betreuungsarbeit befassten Institutionen 

in Betracht, wobei regional unterschiedliche Behördenstrukturen, das vorhandene Spektrum 

an Gesundheitseinrichtungen oder das jeweilige Angebot der Träger der Freien Wohlfahrts-

pflege zu beachten sind. Nicht nur in diesem Zusammenhang erweist sich die Analyse einer 

ggf. bereits vorhandenen regionalen Netzwerkübersicht (so auch im Projekt BEOPS) als hilf-

reich. Art und Anzahl der Teilnehmer sowie die diesbezüglichen Rahmenbedingungen sind 

naturgemäß Veränderungen unterworfen, so dass die Auswahlliste oder eine ggf. vorhandene 

Netzwerkübersicht in bestimmten zeitlichen Abständen auf ihre Aktualität hin überprüft wer-

den sollte. 

Erfahrungen haben gezeigt, dass es zweckmäßig ist, einen gewissen „Stamm“ an Kommuni-

kationspartnern aufzubauen, der ständig vertreten ist. Andererseits besteht ein Bedürfnis, op-

tional verschiedene weitere Teilnehmer bedarfsorientiert zur Lösung bestimmter Problemla-

gen einzuladen, die dann nicht als ständige Teilnehmer geführt werden müssen. Tatsächlich 

können die Zuordnung und die Anzahl dieser weiteren Teilnehmer sehr unterschiedlich und 

wechselnd sein. Für die örtliche Auswahl ist u.a. von Bedeutung, welche fachlichen Schwer-

punkte und Potentiale der einzelne Teilnehmer einbringen kann. 

Zu den ständigen Teilnehmern zählen erfahrungsgemäß insbesondere die Betreuungsbehörde, 

Betreuungsrichter/-richterinnen (teilweise auch Rechtspfleger/-innen) sowie Vertreter der 

Betreuungsvereine und der Berufsbetreuergruppe. 

Weitere mögliche TeilnehmerInnen werden je nach Themenauswahl hinzugezogen: 

- Verfahrenspfleger/-innen  

- Allgemeiner Sozialer Dienst sowie amtsärztlicher Dienst 

- Sozialleistungsträger 

- Rehabilitationsträger  

- Krankenhausträger 

- (Fach-)Ärzte 

- Krankenkassen  
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- Heimaufsicht 

- Freie Träger (Soziale Dienstleistungen) 

- Banken/Wohnungsgesellschaften/Agentur für Arbeit etc. 

- Schuldnerberatung 

- Jugendgerichtshilfe 

Es bietet sich wegen der großen praktischen Relevanz an, zusätzlich den sozialpsychiatrischen 

Dienst, die Sozialarbeiter der psychiatrischen Kliniken und Vertreter von Krankenhäusern in 

regelmäßigen Abständen einzubinden. Letzteres wird besonders deutlich, wenn man sich vor 

Augen führt, dass mehr als 20 % der Betreuungsanregungen aus dem Bereich der Kliniken 

stammt.
4
 

Darüber hinaus können dann bedarfsorientiert weitere TeilnehmerInnen themenbezogen ein-

geladen werden. Bei Mängeln z.B. in der Bedarfsversorgung etwa an regionalen Fachärzten 

(vgl. § 280 Abs. 1 S. 2 FamFG) oder an Therapieplätzen kommt auch eine Kontaktaufnahme 

zu anderen externen Stellen (etwa die Kassenärztliche Vereinigung pp.) oder zu den Auf-

sichtsbehörden in Betracht. 

 

Anzahl der Zusammenkünfte der örtlichen Fachkreise? 
 

Grundsätzlich sollte sich die Anzahl der jährlichen Zusammenkünfte an den örtlichen Bedürf-

nissen ausrichten. 

Der fachlich gebotene Grad an Verbindlichkeit und die Institutionalisierung lässt sich aber 

wohl nur erreichen, wenn eine bestimmte Mindestfrequenz festgelegt wird, die sich dann bei 

der zeitlichen und organisatorischen Planung als eine „wertvolle Routine“- auch zur Wahrung 

der Ressourcen -  erweisen kann.  

Erfahrungen haben gezeigt, dass sich durchschnittlich 2 –3 planmäßige Treffen im Jahr be-

währen. Es kann sich bei gefestigten Strukturen und knappen Ressourcen gleichwohl fachlich 

als sinnvoll erweisen, die Zahl der fest geplanten jährlichen Treffen dauerhaft eher am unteren 

Limit zu halten, dafür aber bedarfsorientiert bei „brennenden“ Problemen auch kurzfristig 

Zusammenkünfte zu organisieren.  

Sowohl in der Etablierungsphase als auch im laufenden Betrieb sollte den Aspekten der Kon-

tinuität sowie der nutzbringenden Qualität dieser Fachgespräche gleichermaßen besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

 

 

                                                           
4
 Vgl. ISG Endbericht (S. 90), Rechtliche Betreuung in Deutschland – Evaluation des Zweiten Betreuungsrechts-

änderungsgesetzes, Köln 2009; BEOPS (S. 21 f.) belegt noch höhere Zahlen; danach kommen annähernd 100 % 

der Eiltsachen aus medizinischen Einrichtungen. 
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Organisationshinweise und Themengebiete 

 
Die Organisation und die Zusammensetzung örtlicher Fachkreise sollten sich an den regiona-

len Gegebenheiten ausrichten. Die konkrete Ausgestaltung obliegt den Akteuren vor Ort. Die 

folgenden Ausführungen zur Organisation und zu möglichen Themen sind unverbindlich und 

dienen der Orientierung: 

 

Welche Überlegungen zur Organisation sollte man anstellen? 

 

Es kann sich als hilfreich erweisen, zu Beginn der ersten Sitzung oder im Zuge der Festigung 

(Institutionalisierung) bereits vorhandener Strukturen die „Rahmenbedingungen des örtlichen 

Fachkreises“ für eine gemeinsame Arbeit in einem Netzwerk schriftlich zu fixieren und be-

stimmte Leitlinien bzw. Schwerpunkte vorzugeben. Dies kann aber auch mit dem Ziel einer 

Qualitätsverbesserung bzw. Qualitätssicherung im Verlaufe einer bereits mehrjährigen regel-

mäßigen Zusammenarbeit - auch im Interesse der Nachhaltigkeit - oder im Einzelfall zur Re-

aktivierung zuvor vorhandener Netzwerkstrukturen sinnvoll sein. So könnten z.B. Festlegun-

gen (z.B. in einem Ergebnisprotokoll) zu folgenden Punkten getroffen werden:  

 

 Ziele  

 Aufgaben  

 Zusammensetzung  

 Hinzuziehen weiterer Personen, Arbeitsgruppen o.ä.  

 Sitzungsfrequenz (Formales wie z.B. Einladung, Tagesordnung pp.) 

 Organisationsverantwortung, Moderation o.ä.  

 

Dazu können je nach örtlichen Besonderheiten vorbereitend Leitfragen entwickelt und be-

antwortet werden, wie z.B.:  

 

Sind vorhandene Potentiale bereits analysiert worden?  

Besteht bereits eine Netzwerkübersicht?  

Welche konkreten Kooperationsstrukturen sollen aufgebaut werden? 

Gibt es Erkenntnisse über die Erwartungshaltung der Beteiligten? 

Wer zählt konkret und namentlich zum engeren und ggf. zum weiteren Kreis der Beteiligten? 

Welche fördernden Bedingungen können etabliert bzw. weiter ausgebaut werden? 

Welche hindernden Bedingungen sind feststellbar und sollten beseitigt werden?  

Welche „abrechenbaren und realistischen“ Zielvereinbarungen bieten sich an? 

Sollte ein bedarfsorientierter Erfahrungsaustausch auch überregional angestrebt werden? 

Können hier (ggf. bereits vorhandene) Kooperationsstrukturen anderer Betreuungsbehörden 

genutzt werden oder bietet sich insoweit eine Zusammenarbeit angrenzender Betreuungsbe-

hörden an? 

 

Der örtlichen Betreuungsbehörde fällt nach dieser Empfehlung regelmäßig die zentrale Rolle 

der Moderation in einem örtlichen Fachkreis zu. Dies bedingt ihr funktionales Aufgabenfeld, 

entspricht ihrem Rollenverständnis und deckt sich mit ihrer strukturell vernetzenden Steue-

rungsfunktion im örtlichen Betreuungsumfeld. Der Moderator/die Moderatorin übernimmt 

eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe, da der örtliche Fachkreis als ein Herzstück re-

gionaler Betreuungsarbeit gelebt und verstanden werden sollte. Der Moderator/die Moderato-
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rin sollte über entsprechende Fähigkeiten und eine hohe Akzeptanz bei den Beteiligten verfü-

gen.  

Im Folgenden werden ohne Anspruch auf Vollständigkeit nur einige aus Sicht der Projekt-

gruppe bedeutsamen Hinweise für diese Moderatorentätigkeit genannt.  

 

Der Moderator/die Moderatorin:  

 

 achtet auf die Rechtzeitigkeit der Einladungen nebst Tagesordnung 

 ist sich seiner zentralen Aufgabe bewusst und trägt die Verantwortung für den sachge-

rechten Ablauf des örtlichen Fachkreises; 

 fördert die fachbezogene Diskussion, ist um Neutralität bemüht und beachtet die 

Rahmenbedingungen und das jeweilige Rollenverständnis; 

 wirkt auf eine gemeinsame „Zielvereinbarung“ oder ein Ergebnis (ggf. auch protokol-

liert) hin und achtet auch zukünftig auf die Umsetzung. 

 

Innerhalb der Betreuungsbehörde sollte die Aufgabenzuweisung zur Vorbereitung und Durch-

führung des örtlichen Fachkreises klar strukturiert und im Geschäftsverteilungsplan als Netz-

werkaufgabe verankert sein.  

 

Die Betreuungsbehörde sollte in diesem Kontext einen festen Ansprechpartner (z.B. Modera-

tor/die Moderatorin) zur Verfügung stellen. Der Einladung sollte nach Auffassung des Pro-

jektbeirats stets behördenintern – und möglichst im Verhältnis zu den ständig Beteiligten - 

eine fachliche Diskussion zu den wesentlichen Punkten der Tagesordnung vorausgehen. Zu-

mindest sollte die Einladung so rechtzeitig an die Beteiligten versandt werden, dass diese wei-

tere Tagesordnungspunkte anmelden und sich terminlich auf das Fachgespräch einstellen 

können. Zu der generellen Vorgehensweise sollte möglichst auf ein Einvernehmen bei den 

ständig Beteiligten hingewirkt werden. 

 

 

Welche Themengebiete bieten sich an? 

 

Die Frage nach den Themengebieten lässt sich erwartungsgemäß nicht pauschal beantworten. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte folgen den örtlichen Bedürfnissen und Problemstellungen. Je 

nach Situation kann sich der Schwerpunkt auch kurzfristig verlagern. Hierauf sollte die Be-

treuungsbehörde schnell und flexibel reagieren. Auch wenn die einzelnen Kompetenzen, 

Handlungsmöglichkeiten und Herangehensweisen sehr unterschiedlich sind, orientieren sich 

die Akteure im Betreuungswesen an dem gemeinsamen Ziel einer optimalen Betreuungsar-

beit. Diese Überlegung kann auch als Leitidee bei der Themenauswahl herangezogen werden. 

 

Themen sollten aber zur Vorbereitung möglichst konkret und exakt – gleichwohl sachneutral - 

benannt werden; eine floskelhafte Umschreibung hilft zumeist nicht weiter und erschwert die 

Vorbereitung. 

 

Ein wesentliches und besonders anspruchsvolles Element ist daher das (gemeinsame) Erarbei-

ten von Themen, die geeignet sind, die Abläufe und die Struktur der örtlichen Zusammenar-

beit nachhaltig zu verbessern. Dies erfordert ein hohes Maß an Sorgfalt. Insbesondere die in-

soweit federführende Betreuungsbehörde benötigt hierfür etwas Zeit. Diese Zeit für „Gedan-

kenarbeit“ sollten sich aber alle Beteiligten im Interesse der Sache einräumen. 
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In der Fachdiskussion wird aber auch Zeit dafür benötigt, generelle Erwartungen oder Prob-

lembereiche ansprechen zu können, mit denen die Beteiligten ggf. unzufrieden sind. Diese 

sachbezogene Analyse von Schwachstellen führt zur frühzeitigen Suche nach Lösungsoptio-

nen und kann Fehlentwicklungen vermeiden. 

 

Zu den Themengebieten zählen zum Beispiel: 

 

- Austausch und Information über die jeweiligen Arbeitsbereiche und konkrete Organi-

sationsstrukturen (insbes. ein Verzeichnis der beteiligten Stellen/regionale Netzwerk-

übersicht usw.) 

- ggf. Austausch von Direktkontakten bei Akutfällen 

- Förderung des gegenseitigen Rollenverständnisses 

- Festlegung von Standards für den Sozialbericht  

- Verstehen und Bewerten einzelner Krankheitsbilder  

- auch im Verhältnis zum medizinischen Gutachten 

- Austausch über das Netz regionaler sozialer Hilfen pp. 

- Einsatz und Ausbildung von ehrenamtlichen BetreuerInnen 

- Fachliche Anforderungen an berufliche Betreuer 

- Schnittstellen bei Klinikentlassungen 

- Freiheitsentziehende Maßnahmen und Unterbringung 

- Vorstellen von Angeboten im Bereich betreutes Wohnen und Sucht 

- Abstimmung und Optimierung von Arbeitsabläufen 

- Ethische Fragen am Lebensende in der Betreuungsarbeit 

- Verhinderungsbetreuung pp. 

 

 

Aus dem Verfahrensrecht des FamFG ergeben sich zwischen Betreuungsgericht und Be-

treuungsbehörden und anderen an der Betreuungsarbeit beteiligten Berufsgruppen zahlreiche 

Berührungspunkte, die eine vernetzende Verständigung erfordern. 

 

§ 1906 BGB regelt die Voraussetzungen, unter denen der Betreuer den Betreuten mit gericht-

licher Genehmigung in einer geschlossenen Einrichtung (z.B. in einem psychiatrischen Kran-

kenhaus) unterbringen kann. Das Gesetz definiert weiterhin sog. unterbringungsähnliche 

Maßnahmen in § 1906 Abs. 4 BGB für den Fall, dass der Betreute außerhalb geschlossener 

Abteilungen in einer Einrichtung (z.B. Altenpflegeeinrichtung) lebt. Sie liegen vor, wenn ihm 

durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren 

Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.  

 

Viele Personen sind bei der Entscheidung für diese Maßnahmen beteiligt, z.B. Betreuungsge-

richt, Betreuungsbehörde, Betreuer/-innen, Ärzte/Ärztinnen, VerfahrenspflegerInnen und 

Pflegefachkräfte. Dieses gemeinsame prozesshafte Begleiten der Pflegefachkräfte stellt an die 

Praxis der Betreuungsgerichte und –behörden hohe Anforderungen. Für die Einschätzung 

aller Beteiligten über die Anordnung der o.g. Maßnahmen ist ein gemeinsamer Diskurs über 

das Vorgehen nützlich. In örtlichen Fachkreisen kann eine Erörterung von Falltypologien hel-

fen, um praxistaugliche – in geeigneten Fällen auch anordnungsverhindernde - Strukturen zu 

schaffen. Dies kann (bei entsprechender Sach- und Personalausstattung mittels vermeidender 

Hilfen innerhalb der jeweiligen Einrichtung) auch zu einer verfahrensmäßigen Entlastung der 

Betreuungsgerichte beitragen. 
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Selbst die Ansprachen negativer Erfahrungen oder von „Beinahe-Fällen“ kann dazu führen, 

Signale richtig zu deuten, Vorurteile oder Fehlerquellen abzubauen und damit zukünftig zur 

erhöhten Zufriedenheit aller Beteiligten beizutragen.  

 

 

Zusammenfassung 
 

Zusammenfassend lassen sich folgende Kriterien für einen institutionalisierten Fachkreis be-

nennen:  

 

- Regelmäßige Treffen (institutionalisiert) 

- Beteiligung von Vertretern aller Berufsgruppen im Betreuungswesen (siehe Hand-

lungsempfehlungen), möglichst ein fester Stamm 

- durch die Betreuungsbehörde verantworteter Organisationsrahmen, auch ressourcen-

schonend in Kooperation mit anderen Behörden 

- Fachlicher Austausch  

- Qualitätssteuerung und Betreuungsmanagement in den jeweiligen Amtsgerichtsbezir-

ken. 
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- Unverbindlicher Mustervorschlag - 

Organisationsrahmen des regionalen Fachkreises des/r Landkrei-

ses/e/ …. /der kreisfreien Stadt …… 

im Betreuungsrecht 

(Stand: November 2011) 

 

Der Organisationsrahmen des regionalen Fachkreises in Anlehnung an die Hand-

lungsempfehlungen für die Bildung örtlicher Fachkreise im Betreuungsrecht in Meck-

lenburg-Vorpommern dient einzig dem Zweck, die Regularien für die Zusammenar-

beit der beteiligten Berufsgruppen im Betreuungsrecht einvernehmlich zu beschrei-

ben und jederzeit nachvollziehbar zu machen: 

 

1. Ziel des Fachkreises 

Ziel des Fachkreises im Betreuungswesen ist es, die Zusammenarbeit aller in Be-

treuungsangelegenheiten befassten Institutionen und Personen zu fördern. Hierbei 

handelt es sich um Abstimmung, Koordinierung und Planung der Arbeit im Be-

treuungswesen.  

2. Mitglieder und Teilnahme 

Der Mitgliederstamm setzt sich aus folgenden VertreterInnen zusammen: 

- der Betreuungsbehörde ….(ggf. und der weiteren Betreuungsbehörde/n) 

- dem/n Betreuungsgerichten …. (ggf. und ….)  

- dem/n Betreuungsverein/en …. 

- …  

Darüber hinaus können auf Einladung die VertreterInnen insbesondere folgende In-

stitutionen teilnehmen: 

- amtsärztlicher Dienst 

- sozialpsychiatrischer Dienst 

- Heimaufsichtsbehörden  

- Krankenhausträger 

- Altenheimträger 

- Behinderteneinrichtungen und Werkstätten für Behinderte 

- Bundesagentur für Arbeit 

- Kranken-/Pflegekassen 

- Banken …. 
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3. Organisation  

Die Moderation obliegt der Betreuungsbehörde (ggf. den Betreuungsbehörden im 

Wechsel). Die Festlegung der Tagesordnung und die Einladung erfolgt durch die Be-

treuungsbehörde. (ggf.: die Betreuungsbehörden im Rotationsverfahren in Abspra-

che mit den Betreuungsgerichten, dem Betreuungsverein und …..). 

Es finden mindestens jährlich/halbjährlich/vierteljährlich und bei Bedarf Treffen des 

regionalen Fachkreises statt. (ggf.: Dabei wechseln die Veranstaltungsorte im Rotati-

onsverfahren/ wie folgt…). Das Ergebnisprotokoll wird von der/n Betreuungsbehör-

de/n …. erstellt und von der Betreuungsbehörde … an die Teilnehmer versandt. 

 

4. Arbeitsergebnisse 

Der regionale Fachkreis stellt klar, dass die fallübergreifenden Arbeitsergebnisse die 

richterliche Unabhängigkeit des/r beteiligten Betreuungsgerichts/e unberührt lassen. 

Grundsätzlich wird jedoch angestrebt, gemeinsam getragene Organisationsabspra-

chen zu treffen, die geeignet sind, die Betreuungsqualität in dem/n Amtsgerichtsbe-

zirk/en … (und ….) weiter zu optimieren.  

 

 

______________, den __________________ 

 

 

 

________________________________ 

Betreuungsbehörde …..  

 

______________________________ 

ggf. weitere Betreuungsbehörde …..  

 

 

 

 


